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Mit der Jubiläumsausgabe der DIN-Mitteilungen feiern wir ein  besonderes 
 ereignis: 50 Jahre DIN-Verbraucherrat. Dieses beeindruckende Jubiläum wurde  
am 3. Dezember 2024 im festlich  geschmückten DIN-Konferenzzentrum gebührend 
 gewürdigt. Die Veranstaltung spiegelte nicht nur die großen erfolge und das 
 engagierte Wirken des Verbraucherrates wider, sondern bot auch raum für Aus-
tausch, erinnerungen und die Würdigung heraus ragender Persönlichkeiten.

Von der begrüßungsrede des Vorsitzenden Dr. Werner Daum über die besonderen 
Worte der parlamentarischen Staatssekretärin Dr. Bettina Hoffmann bis hin zur 
 Verleihung des DIN-exzellenz-Preises an Günter Cornelissen – die Feierlichkeiten 
waren geprägt von Dankbarkeit, Anerkennung und einem optimistischen blick in 
die zukunft.

Wir laden Sie ein, mehr über die erfolgsgeschichte des DIN-Verbraucherrates 
zu erfahren, von den Anfängen über Meilensteine wie den einheitlichen USb-Lade-
anschluss bis zu den aktuellen Herausforderungen wie der Normung im bereich 
Künstliche Intelligenz. Lassen Sie sich von den errungenschaften und dem engage-
ment inspirieren, die den Verbraucherschutz in der Normung in den vergangenen 
fünf Jahrzehnten entscheidend geprägt haben.

Auf die nächsten 50 Jahre voller Herausforderungen, Zusammenarbeit und Erfolge!

 ↓50 Jahre DIN-Verbraucherrat 
ein Fest der erfolge und ein blick in die zukunft
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Warum braucht es eine  
Verbraucherinteressenver-
tretung in der Normung?

Verbraucherorganisationen, Parteien, 
Parlament, behörden und nicht zuletzt 
der staatliche regelsetzer sind Initia-
toren und Träger des Interessenaus-
gleichs zwischen Anbietern sowie Ver-
braucherinnen und  Verbrauchern auf 
verschiedensten Gebieten.  Jenseits und 
in ergänzung zur legislativen regel-
setzung nimmt die Normung im  Sinne 
 privater, selbstverwalteter Problem-
lösung der Wirtschaft die  Funktion der 
technischen regelsetzung wahr. 

Die Wechselwirkungen zwischen tech-
nischer regelsetzung und recht sind 
in den letzten Jahren umfassender 
und intensiver geworden. Darum muss 
auch Normung und Standardisierung 
mehr denn je unter  beteiligung aller 
betroffenen Kreise, insbesondere der 
 Verbrauchervertretung, stattfinden. 
Dieses Prinzip der Selbstvertretung und 
 Normungsdemokratie ist  allgemein 
anerkannt und mit der Gründung des 
DIN-Verbraucherrates vor 50 Jahren 
in die Praxis umgesetzt worden.

Unzählige Produkte und Dienstleistun-
gen sind aus dem täglichen Leben von 
Millionen Verbraucherinnen und Ver-
brauchern nicht mehr wegzudenken. 
Dementsprechend muss  insbesondere 
dann die Verbraucherstimme gehört 
werden, wenn normative  Anforderungen 
an die Sicherheit und/oder Qualität von 
Konsumgütern oder Dienstleistungen 
erarbeitet werden.

Normung und Standardisierung regeln 
viele verbraucherrelevante Aspekte und 
bringen damit Vorteile für die Verbrau-
cher*innen im Alltag. 

Normen legen nicht nur  Anforderungen 
an die Qualität von Produkten und 
Dienstleistungen fest, sondern sorgen 
dafür, dass beispielsweise Alltagspro-

dukte wie Haushaltsgeräte,  Spielzeuge 
und Fahrräder sicher genutzt werden 
können. Hohe Normanforderungen an 
den Datenschutz und die Datensicher-
heit tragen dazu bei, dass die persön-
lichen Daten der Verbraucher*innen vor 
unerlaubten zugriffen geschützt wer-
den. Außerdem können Normung und 
Standardisierung einen beitrag zur 
barrierefreiheit von Produkten und der 
gebauten Umwelt leisten. Dies spielt 
insbesondere für b esonders schutz-
bedürftige Verbraucher*innen ( Kinder, 
 ältere Personen sowie Menschen mit 
behinderung) eine große rolle. Die 
Schaffung von Kompatibilität, z. b. durch 
die Vereinheitlichung von Steckverbin-
dungen oder Ladeschnittstellen, er-
leichtert nicht nur das alltägliche Leben 
der Verbraucher*innen, sondern leistet 
auch einen wichtigen beitrag zur res-
sourcenschonung. Transparente und 
zielgruppenorientierte Verbraucher- 
und  Nutzungsinformationen können den 
Verbraucher*innen  helfen,  bewusste 
und sichere Konsumentscheidungen zu 
treffen. Normen und Standards adres-
sieren beispielsweise immer  häufiger 
auch Fragen der reparierbarkeit und der 
Langlebigkeit von Produkten, wodurch 
sie nicht nur einen beitrag zu mehr 
Nachhaltigkeit leisten können, sondern 
auch einen beitrag dazu, dass Verbrau-
cher*innen bares Geld sparen. 

 ↓ THeMeN

→ Natalie Tang
ist Geschäftsführerin des DIN-Verbraucherrates 
und Gruppenleiterin der DIN-Verbraucherrats-
Geschäftsstelle. Sie ist u.a. Ansprechpartnerin 
für verbraucherrelevante Themen in der Lebens-
mittelnormung. 

DIN-Verbraucherrat:  
Die Verbraucherstimme in der Normung

In einer Welt, in der Standards und Normen zunehmend an Bedeutung gewinnen, ist es unerlässlich, dass auch  
die Stimme der Verbraucherinnen und Verbraucher im Normungsprozess eingebracht und gehört wird. 

Seit 1974 vertritt der DIN-Verbraucherrat die Interessen der Verbraucherinnen und Verbraucher in der Normung  
auf  nationaler, europäischer und internationaler Ebene. Dieser Beitrag beleuchtet die Organisation, Aufgaben und  
Ziele des DIN-Verbraucherrates sowie die Bedeutung seiner Arbeit für die Normung und Standardisierung.
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Was ist der DIN-Verbraucherrat?

Der DIN-Verbraucherrat wurde im 
 Dezember 1974 als Präsidialausschuss 
von DIN gegründet und wird seither als 
ständiger Ausschuss bei DIN geführt. 

Der DIN-Verbraucherrat (DIN-Vr) 
agiert als Interessensvertretung der 
nichtgewerblichen  endverbraucherinnen 
und endverbraucher in der Normung 
und Standardisierung auf  nationaler, 
europäischer und internationaler  ebene. 
er berät und unterstützt dabei die Len-
kungs- und Arbeitsgremien von DIN. 
Kurzum: bei der erarbeitung von Nor-
men setzt sich der DIN-Vr dafür ein, 
dass die Interessen der Verbraucher*in-
nen, einschließlich der besonders 
schutzbedürftigen Gruppen, berück-
sichtigt werden.

Diese Vermittlerfunktion zwischen 
 Verbraucherinteresse und technischer 
Normung ist ein wichtiges element im 
dezentral und arbeitsteilig organisier-
ten Verbraucherschutz-Netzwerk der 
bundesrepublik Deutschland.

Das bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, nukleare Sicherheit und 
Verbraucherschutz (bMUV) fördert den 
DIN-Vr auf Grund eines beschlusses 
des Deutschen bundestages. 

Obgleich die Geschäftsstelle des 
 DIN-Vr, mit Sitz im DIN-Gebäude, in 
die Struktur von DIN integriert ist und 
die Mitarbeitenden der  Geschäftsstelle 
Angestellte von DIN sind, ist mit der 
Förderung durch das bMUV die Unab-
hängigkeit der Arbeiten des DIN-Ver-
braucherrates von den Interessen des 
DIN gewährleistet. 

Über den nationalen rahmen hinaus 
sind Problemlösungen durch Normung 
heute a priori europäische Lösungen mit 
Gültigkeit und langfristiger präventiver 
Wirkung im gesamten europäischen 
Wirtschaftsraum. Der DIN-Vr ist darum
eng mit einer Vielzahl von Verbraucher-
institutionen und -organisationen auf 
europäischer und internationaler  ebene 
vernetzt.

Der Beirat des 
DIN-Verbraucherrates

Der übergeordnete beirat des DIN-Ver-
braucherrates setzt sich aktuell aus 
sieben Mitgliedern zusammen, die vom 
Präsidenten des DIN im benehmen mit 
dem Verbraucherzentrale bundesver-
band (vzbv) und dem bundesministeri-
um für Umwelt, Naturschutz,  nukleare 
Sicherheit und Verbraucherschutz 
(bMUV) berufen werden. Die  Mitglieder 
des DIN-Verbraucherrates handeln 
in ehrenamt licher und  unabhängiger 
Funktion und bestimmen die verbrau-
cherpolitischen richtlinien für die 
 Normungsarbeit der Geschäftsstelle 
des DIN-Verbraucherrates. 

Aktuelle Mitglieder des beirats des 
DIN-Vr sind (siehe auch Abbildung 1): 

• Dr. Werner Daum (Vorsitzender) – 
bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung

• Dr. Dir k Lorenz – Stiftung Warentest

• Anne Mitschulat – DHb – Netzwerk 
Haushalt Landesverband Hessen e. V.

• Sven Scharioth – Verbraucherzentrale
bundesverband e. V. (vzbv)

• Dr. Volker Sieger – bundesfachstelle 
barrierefreiheit

• Kristina Unverricht – bundesamt 
für Sicherheit in der Informations-
technik (bSI)

• Philipp Wendt – Verbraucherzentrale 
Hessen e. V.

Die beiratsmitglieder des DIN-Vr 
 nehmen unter anderem die folgenden 
Aufgaben wahr: 

• beobachtung des gesamten verbrau-
cherrelevanten Normungsgesche-
hens, einschließlich der bezüge zu 
europäischen richtlinien und Verord-
nungen sowie anderen regularien

• Auswahl von Normungsprojekten 
und Prioritätensetzung nach Maß-
stäben des Verbraucherinteresses

• Nominierung der ehrenamtlichen Ver-
brauchervertretung für die Normung

• beratung und Unterstützung der 
Lenkungs- und Arbeitsgremien des 
DIN in Verbraucherfragen

• entscheidung über verbraucherpoli-
tische Normungsanträge und Grund-
satzfragen der Geschäftsstelle

• Der beirat des DIN-Vr tagt dreimal 
jährlich und als ständige Gäste sind 
das bMUV sowie DIN bei den Sitzun-
gen vertreten. 

Geschäftsstelle des 
 DIN-Verbraucherrates

Die Geschäftsstelle ist das  ausführende 
Organ des beirats des DIN-Verbraucher-
rates und zuständig für das inhaltliche 
Tagesgeschäft. 

entsprechend den beschlüssen des 
DIN-Verbraucherrates vertritt die Vr-
Geschäftsstelle (Vr-Gst.) die Interessen 

Wer entscheidet über die Aktivitäten?

2
© 2024, DIN e.V.

Mitglieder des DIN-Verbraucherrates

Ständige Gäste

Organisationen

Abbildung 1: Mitgliedsorganisationen und ständige Gäste im DIN-Verbraucherrat 
Quelle: DIN-VR
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der Verbraucher*innen in der Normung 
und Standardisierung auf nationaler, 
europäischer und internationaler ebene. 

Die Vertretung der Verbraucherinter-
essen in den Gremien erfolgt  entweder 
durch Mitarbeitende der Geschäfts-
stelle des DIN-Verbraucherrates oder 
durch einen oder eine der  aktuell 
ca. 60 ehrenamtlichen experten und 
expertinnen, die vom DIN-Verbraucher-
rat entsprechend für diese  Tätigkeit 
 autorisiert werden, insofern sie die 
hierfür erforderlichen  Voraussetzungen 
erfüllen. Die über den DIN-Vr autori-
sierten ehrenamtlichen Verbraucher-
vertreter*innen kommen vorrangig aus 
Verbraucherorganisationen oder ver-
brauchernahen Institutionen, wie zum 
beispiel den  Verbraucherzentralen, 
Stiftung Warentest oder Interessens-
verbänden, aber auch von anderen 
 Institutionen, wie zum beispiel Univer-
sitäten, Prüfinstituten oder behörden. 
Grundsätzlich muss die Unabhängigkeit 
gegenüber Anbieterinteressen gege-
ben sein, auch darf kein kommerzielles 
 eigeninteresse an dem Normungsge-
genstand bestehen. 

bei Interesse an einer Mitarbeit 
als ehrenamtliche Verbraucherver-
tre tung für den DIN-Vr finden Sie 
 Informationen auf der DIN-Vr-Web-
seite unter „Expert*innen gesucht“ 
oder senden Sie eine Mail an: 
verbraucherrat@din.de

Darüber hinaus arbeitet der DIN-Vr 
mit expertenteams zusammen.  Diese 
dienen unter anderem als  Forum zum 
fachspezifischen Austausch und zur 
Abstimmung einer gemeinsamen Ver-
braucherposition zu ausgewählten 
 Normungsthemen. Das expertenteam 
setzt sich aus ehrenamtlichen Verbrau-
chervertreter*innen des DIN-Vr, den 
zuständigen Ansprechpersonen in der 
DIN-Vr Geschäftsstelle sowie weiteren, 
nicht durch den DIN-Vr autorisierten, 
fachspezifischen expert*innen von Ver-
braucherorganisationen und verbrau-
chernahen Organisationen oder Wissen-
schaft und Forschung, zum  beispiel 
von Universitäten, Hochschulen, Prüf-
instituten oder von der Öffentlichen 
Hand zusammen. 

Folgende Aufgaben nimmt die DIN-Vr-
Geschäftsstelle wahr:

 • ermittlung der  Verbraucherposition 
in zusammenarbeit mit u. a. Ver-
braucherverbänden, behörden oder 
Interessengruppen, z. b. in Form 
von Unfall- oder Produktanalysen, 
 Umfragen, expertengesprächen und 
Studien 

 • Umsetzung des Verbraucherinter-
esses in technische Normvorlagen 
oder Stellungnahmen

 • Vertretung der Verbraucherposi-
tionen in ausgewählten nationalen, 
 europäischen und internationalen 
Normungsgremien

 • Mitwirkung in den Gremien der euro-
päischen  Verbraucherorganisation 

für die Normung (ANEC) und an 
den Projekten und  Veranstaltungen 
des Committee on Consumer 
 Policy ( COPOLCO) der weltweiten 
Normungsorganisation ISO, welches 
weitgehend die gleichen ziele ver-
folgt wie ANeC

 • Koordinierung und Unterstützung 
von ehrenamtlichen Verbraucher-
ratsvertretern bei ihrer Arbeit in den 
Gremien

 • Aufbau und betreuung von experten-
teams des DIN-Verbraucherrates

 • Öffentlichkeitsarbeit (u. a.  Teilnahme 
an Veranstaltungen und Messen 
 sowie erarbeitung von Fachartikeln, 
buchbeiträge, Vorträge, Social  Media 
usw.).

Ansprechpersonen, deren Funktionen und thematische zuständigkeiten  
in der DIN-Vr Geschäftsstelle sind: 

Name Funktion Thematische Zuständigkeit

Natalie Tang Geschäftsführung des 
DIN-Vr und Gruppen-
leitung der Vr-Gst.

Nahrungs- und Genussmittel, 
Lebensmittelhygiene, Lebens-
mittelanalytik

Dr. Alexander Goschew  Projektkoordination – 
Strategische Vernet-
zung auf europäischer 
und internationaler 
ebene

biometrie, Künstliche 
 Intelligenz, Finanzdienstleis-
tungen

Elias Bach Projektmanager Kraftfahrzeuge, Fahrräder 
und deren zubehör, Maße von 
Handgepäck, Garten- und 
Heimwerkergerät

Guido Hoff Senior-Projekt-
manager

bauen und Wohnen, barriere-
freiheit, Möbel

Annika Hoffmann  Projektmanagerin Hausgeräte (Sicherheit, 
 Gebrauchstauglichkeit, Öko-
design), bedienungs- und 
 Gebrauchsanleitungen

Michaela Hildebrandt Projektmanagerin Digitalisierung in der Normung 
von „klassischen“ Produkten 
und Dienstleistungen

Stefanie Scholz Projektmanagerin Textilien/bekleidung, 
 Nachhaltigkeit, Verpackungen, 
 Dienstleistungen

Andreas Zause Senior-Projekt-
manager

Kinderartikel, Spielzeug, 
Sport- und Freizeitgeräte, 
Kindermöbel

Jacqueline Nischwitz Senior-Projekt-
assistentin

Assistenz
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Themengebiete des  
DIN-Verbraucherrates

Der DIN-Verbraucherrat vertritt die 
 Interessen der Verbraucher*innen in der 
Normung und Standardisierung über ein 
breites Themenspektrum hinweg: Über 
grundlegende  Verbraucherschutzfragen 
hinaus geht es um Qualität und Sicher-
heit bei Gebrauchs- und Verbrauchs-
gütern, aber auch um Dienstleistungen 
sowie die Nachhaltigkeit. Der Fokus 
des DIN-Verbraucherrates liegt insbe-
sondere auch auf der berücksichtigung 
der bedürfnisse und Anforderungen 
besonders schutzbedürftiger Personen, 
wie beispielsweise Kindern, Senioren 
oder behinderten Menschen in Normen 
und Standards. ein weiterer Themen-
schwerpunkt ist die Informations- und 
Kommunikationstechnik.

Auf der Webseite und über den quartals-
weise erscheinenden Newsletter berich-
tet die DIN-Vr-Geschäftsstelle regel-
mäßig über den Stand der laufenden 
Arbeiten: https://www.din.de/de/ueber- 
normen-und-standards/nutzen-fuer-
den-verbraucher/verbraucherrat 

❚

Struktur und Aufgaben des DIN-VR
VR-Geschäftsstelle verantwortlich für das inhaltliche Tagesgeschäft 

DIN-Verbraucherrat
Beirat

DIN-Verbraucherrat
Geschäftsstelle

Ehrenamtliche 
des DIN-VR

Expertenteams 
des DIN-VR

Organigramm Aufgaben

• verfolgt & identifiziert relevante Normungsvorhaben
• vertritt Verbraucherposition in nationalen, europ. und 

intern. Normungsgremien 
• unterstützt die ehrenamtlichen Verbrauchervertreter*innen
• betreibt Öffentlichkeitsarbeit für Verbraucher*innen

• gibt verbraucherpolitische Leitlinien vor
• Beratung & Unterstützung von DIN bei Verbraucherfragen
• Nominierung der Verbrauchervertretung für die Normung
• verabschiedet jährliches Arbeitsprogramm

Abbildung 2: Organigramm und Aufgaben des DIN-Verbraucherrates Quelle: DIN-VR

Abbildung 3: Übersicht über ausgewählte Themengebiete des DIN-Verbraucherrates
 Quelle: DIN-VR
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Einleitung

Normen beeinflussen weltweit das 
 tägliche Leben direkt und indirekt. bei 
Produkten bestimmen sie maßgeblich 
Funktion, Sicherheit und Qualität. Nor-
men für Dienstleistungen  gewährleisten 
Qualität, Sicherheit, effizienz und Trans-
parenz. Sie tragen zur Stärkung des 
Verbraucherschutzes bei, ermög lichen 
die Vergleichbarkeit von Produkten und 
Dienstleistungen und fördern Innova-
tionen. Verbraucher können und  sollen 
sich daher nicht nur an der nationalen, 
sondern insbesondere auch an der euro-
päischen und internationalen Normung 
beteiligen. In der DIN 820 kommt dies 
beispielsweise durch die einstufung der 
Verbraucher als eigener „interessierter 
Kreis“ deutlich zum Ausdruck. Die Inter-
nationale Organisation für Normung (ISO) 
unterstreicht ihren Anspruch auf eine 

umfassende Verbraucherbeteiligung 
mit dem ziel „All voices heard“.

Auf nationaler ebene koordiniert und 
vertritt der DIN-Verbraucherrat die Ver-
braucherinteressen in der Normung. 
er arbeitet eng mit europäischen und 
 internationalen Verbraucherorganisa-
tionen zusammen. Auf europäischer 
ebene ist dies ANeC (european Associa-
tion for the Coordination of  Consumer 
representation in  Standardisation). 
Auf internationaler ebene ist dies das 
ISO-Komitee für Verbraucherpolitik 
COPOLCO (ISO Committee on  Consumer 
Policy). 

Wie die Verbraucherbeteiligung in der 
Normung auf europäischer und inter-
nationaler ebene funktioniert, soll im 
Folgenden näher erläutert und anhand 
von erfolgsbeispielen veranschaulicht 
werden.

ANEC – die Stimme der 
 Verbraucher in der europäischen 
Normung

Verbraucherbeteiligung in der europä-
ischen Normung gibt es seit den 1990er 
Jahren. ein entscheidender Schritt für 
die systematische einbindung von Ver-
brauchern in den Normungsprozess war 
die Gründung von ANeC im Jahr 1995, 
mit der die formalisierte und koordi-
nierte Verbraucherbeteiligung auf euro-
päischer ebene ihren Anfang nahm. Mit  
der Verordnung (eU) Nr. 1025/2012 des 
europäischen Parlaments und des rates 

über die europäische Normung wur-
den die Möglichkeiten zur beteili gung 
gesellschaftlicher Interessengruppen 
(Umwelt, Verbraucher, Arbeitnehmer) 
an der europäischen Normung  deutlich 
erweitert. Sie verpflichtet die europä-
ischen  Normungsorganisationen (wie 
CeN, CeNeLeC und eTSI), die beteili-
gung der Verbraucher als  relevante 
 Interessengruppe sicherzustellen. In 
Anhang III der Verordnung ist ANeC als 
Interessenvertretung der  Verbraucher 
aufgeführt, was eine finanzielle Unter-
stützung aus dem eU-Haushalt nach 
sich zieht. Darüber hinaus wird ANeC 
auch von der europäischen Freihandels-
assoziation (eFTA) unterstützt. ANeC 
ist im High-Level Forum (HLF) für 
 euro päische Normung vertreten und 
ist gemeinsam mit dem europäischen 
Verbraucherverband (beUC) verant-
wortlich für den HLF-Arbeitsbereich 
„Grundlegende rechte“. 

Mitglieder von ANeC sind nicht die natio-
nalen Organisationen, sondern Perso-
nen, die von den jeweiligen nationalen 
Verbraucherorganisationen einvernehm-
lich benannt werden. In Abstimmung mit 
dem Verbraucherzentrale bundesver-
band (vzbv) vertritt derzeit der Vorsitzen-
de des DIN-Verbraucherrats Deutsch-
land in der ANeC-Generalversammlung, 
die sich aus 34 Ländervertretungen zu-
sammensetzt. Die Generalversammlung 
ist das oberste  entscheidungsgremium 
der Organisation. zu ihren  Aufgaben ge-
hören strategische, organisatorische und 
politische entscheidungen, die sicher-
stellen, dass ANeC ihre Mission erfüllt, 

→ Dr. Werner Daum
war Abteilungsleiter an der Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prüfung (BAM).  
Er ist Vorsitzender des DIN-Verbraucherrats 
 sowie  Mitglied der ANEC-Generalversammlung 
und  Deutscher Vertreter bei ISO/COPOLCO. 
 Zudem leitet er die IEC SC86C Working Group 2.

Verbraucherbeteiligung an europäischer und 
 internationaler Normung

50 Jahre DIN-Verbraucherrat, 46 Jahre ISO-Komitee für Verbraucherpolitik, 29 Jahre ANEC – die Stimme der Verbraucher 
in der europäischen Normung – zeugen von einer traditionsreichen Einbeziehung der Verbraucher in die Normung. Welche 
Einflussmöglichkeiten haben Verbraucher heute auf die europäische und internationale Normung? Wie ist die Beteiligung 
der Verbraucher organisiert? Welche Normen wurden maßgeblich von Verbrauchern initiiert und mitgestaltet? Wie wird 
sich die Verbraucherbeteiligung in Zukunft entwickeln? Fragen, auf die der folgende Text Antworten gibt.
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die Interessen der Verbraucher in der 
europäischen Normung zu vertreten. zu 
dieser Aufgabe gehört auch, dass die 
Mitglieder aufgefordert werden, gemein-
same ANeC-Positionen zu europäischen 
Normen und Gesetzesvorschlägen an 
nationale Normungsgremien, behörden 
und Mitglieder des europäischen Parla-
ments zu übermitteln. 

ANeC-Präsident ist derzeit Dermott 
 Jewell aus Irland, der von einem neun-
köpfigen Lenkungsausschuss unter-
stützt wird. Fachlich werden die ANeC-
Positionen zu Normentwürfen und 
anderen Normungsaspekten – z. b. 
Normungsmandate der europäischen 
Kommission – in Arbeitsgruppen fest-
gelegt, in denen expertinnen und exper-
ten aus mehreren  Mitgliedsländern zu-
sammenarbeiten. Derzeit gibt es sieben 
technische Schwerpunktbereiche, für 
die jeweils eine eigene Arbeitsgruppe 
besteht: barrierefreiheit, Kindersicher-
heit, Digitale Gesellschaft, Haushalts-
geräte, Dienstleistungen,  Nachhaltigkeit 
sowie Transport und Mobilität. Die von 
den jeweiligen Arbeitsgruppen benann-
ten expertinnen oder experten  geben 
Stellungnahmen zu  Normentwürfen 
 direkt an CeN-CeNeLeC, eTSI und 
ISO/IeC (bzw. UNeCe bei Automobil-
normen) ab, nachdem sie inhaltlich mit 
den ANeC-Mitgliedern  abschließend 
abgestimmt wurden. In allen Arbeits-
gruppen beteiligen sich zahlreiche 
deutsche expertinnen und experten an 
der fachlichen Arbeit.

ANeC hat in letzter zeit zahlreiche 
 Normen und richtlinien  maßgeblich 
beeinflusst, insbesondere in den 
 folgenden bereichen 1:

 • Produktsicherheit von Konsum-
gütern, wie etwa Spielzeug, elektri-
sche Geräte und Haushaltswaren.

 • Umweltfreundlichkeit und Nachhal-
tigkeit von Produkten und Dienst-
leistungen, beispielsweise durch ein 
einheitliches Ladegerät für Mobil-
telefone oder in bezug auf die ener-
gieeffizienz von Geräten.

1 vgl. ANeC Annual review 2023-2024:  
https://anec.eu/images/Publications/annual-
reviews/ANEC_Annual_Review_2023-2024.pdf

 • barrierefreiheit von Produkten und 
Dienstleistungen für ältere Menschen 
und Menschen mit behinderungen, 
beispielsweise die zugänglichkeits-
anforderungen für IKT-Produkte und 
-Dienste betreffend.

 • Digitaler Verbraucherschutz, wie 
etwa Datenschutz, Cybersicher-
heit, vertrauenswürdige  Künstliche 
 Intelligenz und benutzerfreund-
lichkeit von Software und Online- 
Dienste n.

Seit der Gründung hat ANeC zum Schutz 
und zum Wohlergehen von Millionen 
Verbrauchern beigetragen. Insbeson-
dere in europäischen Ländern, in denen 
es keine mit dem DIN-Verbraucherrat 
vergleichbare Struktur gibt, wirkt ANeC 
als wichtiger Katalysator, um die bezie-
hung zwischen  Verbraucherbewegung, 
Normungsgremien und behörden zu 
stärken.

ISO-Komitee für Verbraucher-
politik (COPOLCO) 

ISO/COPOLCO (Committee on Consu-
mer Policy) ist ein Komitee der Inter-
nationalen Organisation für Normung 
(ISO), das sich mit  Verbraucherfragen 
befasst. es hat die Aufgabe, Verbrau-
cherinteressen in den  internationalen 
Normungsprozess einzubringen und 
sicherzustellen, dass  internationale 
 Normen die bedürfnisse und Anliegen 
der Verbraucher berücksichtigen, u. a. 
durch:

 • Untersuchung von Möglichkeiten, 
wie Verbraucher von der  Normung 
profitieren können und wie die 
 beteiligung von Verbrauchern an 
der  nationalen und internatio-
nalen  Normung verbessert werden 
kann;

 • bereitstellung eines Forums für den 
Austausch von Informationen über 
erfahrungen mit der beteiligung von 
Verbrauchern an der entwicklung 
und Umsetzung von Normen im Ver-
braucherbereich sowie über  andere 
Fragen, die für Verbraucher in der 
nationalen und internationalen Nor-
mung von Interesse sind;

 • beratung des ISO-Councils über 
die konsolidierten Standpunkte der 
 Verbraucher zu Fragen, die für die 
aktuelle und potenzielle Normungs- 
und Konformitätsbewertungsarbeit 
der ISO relevant sind;

 • beratung des ISO-Councils über die 
Notwendigkeit neuer oder überar-
beiteter Strategien oder  Maßnahmen 
innerhalb der ISO, die sich auf die be-
dürfnisse der Verbraucher beziehen.

Neben der Initiierung von Normungs-
projekten fördert das Komitee die Mit-
arbeit von Verbrauchervertretern in den 
internationalen Normungsgremien. Die 
Gründung erfolgte zwei Jahre nach der 
Gründung des DIN-Verbraucherrats im 
Jahr 1978. 

Die Mitgliedschaft bei ISO/COPOLCO 
steht interessierten ISO-Mitgliedsorga-
nisationen als teilnehmende (P) oder 
beobachtende (O) Mitglieder und inte-
ressierten  Korrespondenzmitgliedern 
als beobachtende (O) Mitglieder  offen. 
Aktuell sind es 79 P-Mitglieder und 
53 O-Mitglieder, den Vorsitz hat Frau 
Dr. Eunsook Moon vom Institute for 
Consumer Safety Standards in Süd- 
Korea. In der Plenarversammlung, dem 
zentralen entscheidungsgremium von 
ISO/COPOLCO, wird Deutschland durch 
Dr. Alexander Goschew (Geschäftsstelle 
des DIN-Verbraucherrates) und durch 
den Vorsitzenden des DIN-Verbraucher-
rates vertreten. ein aus 12  Mitgliedern 
bestehender beirat (Chair’s Advisory 
Group, CAG) berät und unterstützt die 
Vorsitzende in strategischen  Fragen. 
ISO/COPOLCO kooperiert eng mit inter-
nationalen Organisationen wie ANeC, 
Consumers International (CI) und 
 environmental Coalition on Standards 
(eCOS).

Wie bei ANeC ist die fachliche Arbeit 
in vier Arbeitsgruppen aufgeteilt. Ar-
beitsgruppe 21 beschäftigt sich mit der 
Kommunikation und Öffentlichkeits-
arbeit, insbesondere zu internationalen 
Verbraucherschutzorganisationen. Ver-
braucherbedürfnisse und Verbraucher-
partizipation stehen im Mittelpunkt der 
Arbeitsgruppe 22. Training, Kapazitäts-
ausbau und der Abbau von barrieren 
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für Verbraucherpartizipation sind die 
Themen der Arbeitsgruppe 23. Speziell 
mit dem Thema Verbrauchersicherheit 
beschäftigt sich die  Arbeitsgruppe 24. 
Über 150 expertinnen und experten 
 engagieren sich aktuell in den Arbeits-
gruppen.

Das bekannteste beispiel für die erfolg-
reiche Arbeit von ISO/COPOLCO ist die 
Norm ISO 26000 „Social  responsibility“, 
die im Jahr 2002 initiiert wurde und mitt-
lerweile von führenden Unternehmen in 
über 80 Ländern der Welt angewendet 
wird. zu den jüngsten erfolgen zählt die 
Veröffentlichung von ISO 22458 „Vulner-
ability of Consumers – require ments 
and guidance for the design and  delivery 
of inclusive services“ 2.  Dieses Dokument 
beschreibt Leitlinien für die  soziale Ver-
antwortung von Organisationen  speziell 
im Kontext der Lieferkette. es unter-
stützt Unternehmen dabei, verantwor-
tungsbewusste Praktiken in ihren 
 Lieferketten zu etablieren und  soziale 
risiken zu identifizieren und zu mini-
mieren. Die Gründung des ISO/TC 338 
„Menstrual products“ geht auf eine 
 Initiative von ISO/COPOLCO und den 
 erwiesenen bedarf an internationalen 
Normen zur Festlegung von Anforde-
rungen an sichere und gebrauchstaug-
liche Hygieneprodukte zurück. Anfang 
dieses Jahres wurde ISO 5665 „Consu-
mer incident investigation – require-
ments and guidance“ publiziert. Diese 
Norm beschreibt allgemeine Anforde-
rungen und empfehlungen zu Grund-
sätzen, Verfahren und Methoden für die 
Untersuchung von Vorkommnissen, bei 
denen es zu Verletzungen, erkrankun-

2 vgl. COPOLCO at a glance: https://www.iso.org/
publication/PUB100486.html

gen, Gesundheitsschäden,  Todesfällen, 
Sachschäden oder Umweltschäden bei 
Verbrauchern im zusammenhang mit 
der Nutzung von Produkten, Dienstleis-
tungen oder einrichtungen gekommen 
ist. eine aktuelle Normungsinitiative 
zum digitalen Nachlass befasst sich mit 
den bedürfnissen der Verbraucher, u. a. 
mit der Frage, wie mit den  digitalen 
 benutzerkonten und Vermögenswerten 
(z. b. Kryptowährungsguthaben) einer 
Person nach deren Tod umzugehen ist. 

Seit seiner Gründung vor fast 50  Jahren 
hat sich ISO/COPOLCO zu einem poli-
tischen Think Tank der ISO für Verbrau-
cherfragen entwickelt. Der beitrag der 
Verbraucher aus aller Welt zur poli-
tischen und technischen Arbeit der ISO 
hat sich in dieser zeit durch Förderung 
und erleichterten zugang deutlich er-
höht und leistet damit einen wichtigen 
beitrag zum ISO-ziel „All voices heard“.

Ausblick

Angesichts globaler  Herausforderungen 
wie Klimawandel, digitaler Wandel und 
soziale Gerechtigkeit wird die aktive be-
teiligung der Verbraucher an Normungs-
prozessen immer wichtiger und unver-
zichtbarer. Verbraucher in europa und 
weltweit verlangen zunehmend nach-
haltige Produkte und Dienstleistungen. 
Normen, die umweltfreundliche Prak-
tiken fördern und die soziale Verant-
wortung von Unternehmen berücksich-
tigen, werden an bedeutung gewinnen. 
Verbraucher müssen daher aktiver in 
die entwicklung solcher Normen einbe-
zogen werden, um sicherzustellen, dass 
ihre erwartungen in bezug auf Nachhal-
tigkeit und ethik berücksichtigt werden.

Um eine wirksame rolle in der Nor-
mung spielen zu können, müssen die 
Verbraucher gut informiert sein. bildung 
und Aufklärung über den Normungs-
prozess, die bedeutung von Normen und 
ihren einfluss auf das tägliche  Leben 
müssen verstärkt werden. Mit der fort-
schreitenden Digitalisierung eröffnen 
sich neue Möglichkeiten, Normen mit-
zugestalten. Online-Plattformen und 
soziale Medien bieten Möglichkeiten, 
Meinungen zu sammeln und in den Nor-
mungsprozess einzubringen. Dadurch 
wird nicht nur der zugang zur Normung 
erleichtert, sondern auch eine breitere 
und vielfältigere Verbraucherbasis ein-
bezogen.

Die Herausforderungen, denen sich die 
Welt gegenübersieht, sind häufig globa-
ler Natur. Die Verbraucher und ihre Ver-
treter in den Normungsorganisationen 
müssen stärker über nationale Grenzen 
hinweg zusammenarbeiten, um ein-
heitliche Normen zu fördern, die inter-
nationale best Practices widerspiegeln. 
Der Austausch von Informationen und 
erfahrungen über Ländergrenzen und 
Kontinente hinweg kann dazu beitragen, 
Normen zu entwickeln, die globalen 
Anforderungen gerecht werden.

Insgesamt wird die rolle der  Verbraucher 
in der europäischen und internationalen 
Normung in den kommenden Jahren 
entscheidend sein. Durch aktive beteili-
gung, Aufklärung und internationale 
zusammenarbeit können Verbraucher 
zur entwicklung von Normen beitragen, 
die nicht nur den Markt beeinflussen, 
sondern auch positive soziale und öko-
logische Veränderungen bewirken.

❚
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Normung im Finanzbereich? Medial ist 
hin und wieder von einer „Überregulie-
rung“ des Finanzsektors zu hören oder 
zu lesen – warum sollte man sich dann 
also zusätzliche, freiwillige regelungen 
durch Normen und Standards selbst 
auferlegen? Und sind  Verbraucherinnen 
und Verbraucher nicht bereits aus-
reichend durch eben jene zahlreich 
 vorhandenen Gesetze und  Vorschriften 
 geschützt? Hier kommen Normen ins 
Spiel, die ja bekanntlich gesetzliche 
 regelungen und Vorschriften konkreti-
sieren. betrachtet man die Aktivitäten 
in der Normung, so wird schnell klar, 
dass man eine grobe Aufteilung vorneh-
men kann: So gibt es den  überwiegend 
technischen bereich der genormten 
 Finanzdienstleistungen in dem u. a. 
Festlegungen zur  zahlungsabwicklung, 
zu einheitlichen Datenaustauschfor-
maten und zur Sicherheit im  mobilen 
banking getroffen werden. Hier sei 
 beispielhaft ISO 5158 „Mobile  Financial 
Services – Customer Identification 

Guide lines“ genannt. Dieser Themen-
komplex wird im ISO/TC 68 „ Financial 
Services“ international genormt und 
 erleichtert nationale und  internationale 
zahlungsabwicklungen. Dies kommt 
auch Verbraucherinnen und Verbrau-
chern zugute. Aufgrund der überwie-
gend technischen Natur des Themas 
lag die nationale Spiegelung lange zeit 
im Normenausschuss für Informations-
technik und Anwendungen (DIN-NIA). 

einen weiteren bereich bildet die Nor-
mung von „Finanzdienstleistungen für 
den Privathaushalt“. Aktivitäten in  diese 
richtung wurden national bereits 2014 
in Form der DIN 77230 „basis-Finanz-
analyse für Privathaushalte“ gestartet. 
Diese Aktivitäten lagen damals noch im 
Normenausschuss  Dienstleistungen 
(NADL). 

Die DIN 77230 bietet einen rahmen für 
die strukturierte  Finanzanalyse von 
 Privathaushalten. Sie hilft Finanzdienst-
leistern wie beratern oder Versiche-
rungen dabei, die finanzielle Situation 
eines Privathaushalts,  beispielsweise 
finanzielle risiken und  ziele, systema-
tisch und objektiv zu analysieren. Die 
DIN 77230 deckt alle relevanten  Aspekte 
wie einkommensabsicherung, Alters-
vorsorge und Vermögensaufbau ab und 
schafft dadurch mehr Transparenz und 
Vergleichbarkeit für Verbraucherinnen 
und Verbraucher bei Finanzberatungen. 
Dies umso mehr, da die Norm so ver-
fasst ist, dass auch Verbraucherinnen 
und Verbraucher sie zur Selbstanalyse 
heranziehen können. Die DIN 77230 ist 
insbesondere dazu gedacht, eine einheit-
liche Grundlage für die Finanzberatung 

zu schaffen, sodass  Verbraucherinnen 
und Verbraucher besser  informierte 
entscheidungen über ihre Finanzen 
treffen können und die beratung unab-
hängiger und nachvollziehbarer wird.

Die Kerninhalte der DIN 77230 
 umfassen:

 → Analyse der finanziellen Situation: 
Die Norm legt fest, wie Vermögens-
werte, Schulden, einnahmen und 
Ausgaben eines Haushalts systema-
tisch erfasst werden müssen

 → Ziele und Bedürfnisse: Sie definiert, 
wie finanzielle ziele, wie z. b. Alters-
vorsorge, Absicherung von risiken 
oder Vermögensaufbau, mit der aktu-
ellen finanziellen Situation in Verbin-
dung gebracht werden sollen.

 → Priorisierung von Finanzthemen: 
Die DIN 77230 definiert drei bedarfs-
stufen: bedarfsstufe 1 „Sicherung des 
finanziellen Grundbedarfs“, bedarfs-
stufe 2 „erhaltung des Lebensstan-
dards“ und bedarfsstufe 3 „Verbesse-
rung des Lebensstandards“ und 
priorisiert die erfüllung der bedarfs-
stufen von 1 bis 3.

 → Objektivität und Transparenz: ein 
zentrales ziel der Norm ist es, die 
Finanzanalyse für den  endkunden 
transparent, verständlich und nach-
vollziehbar zu gestalten. So soll 
 gewährleistet werden, dass die 
 Finanzberatung auf klaren und 
 vergleichbaren Kriterien basiert.

 → Berücksichtigung von Risiken: Die 
Norm behandelt auch, wie risiken, 
beispielsweise berufsunfähigkeit, 
Krankheit oder Tod in die Finanz-
analyse eingebunden werden.

→ Dr. Alexander Goschew 
ist Projektkoordinator im DIN-Verbraucherrat und 
u. a. zuständig für die Themen Finanzdienstleis-
tungen, Künstliche Intelligenz, Biometrie sowie 
die strategische Weiterentwicklung und internati-
onale Vernetzung des DIN-Verbraucherrats.

Nationale Normung im Finanzbereich aus der  
Perspektive des Verbraucherschutzes

Die Normung im Finanzsektor schafft Transparenz, Vergleichbarkeit und Sicherheit für Verbraucherinnen und Verbraucher 
und Unternehmen. Normen helfen dabei, komplexe finanzielle Entscheidungen zu strukturieren sowie Risiken frühzeitig zu 
erkennen, und fördern somit den Verbraucherschutz. 
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DIN 77230 wurde 2019  erstmalig als 
 eigenständige Norm  veröffentlicht. Der 
DIN-Verbraucherrat hat sich von beginn 
an aktiv in die  Arbeiten des nationalen 
Arbeitsausschusses „Finanzdienstleis-
tungen für den  Privathaushalt“ einge-
bracht.

Weitere, aus Sicht des Verbraucher-
schutzes sehr begrüßenswerte  Projekte 
wurden ebenfalls  national initiiert. So 
gibt es mit den beiden  Dokumenten 
DIN 77233 „risikoprofilierung von Privat-
anlegern und Abgleich des risikoprofils 
mit der risikostruktur des Gesamtver-
mögens und/oder von zweckbezogenen 
Vermögensteilen“ (veröffentlicht 2022) 
und der DIN SPeC „Standardisierte 
 Finanzierungs- und risikoanalyse von 
wohnwirtschaftlich genutzten Immobi-
lien für Privathaushalte“ (veröffentlicht 
2023) zwei bausteine, die die Themen 
Vermögensaufbau und Immobiliener-
werb in den Mittelpunkt stellen.  beide 
Dokumente wurden während ihrer 
 erarbeitung inhaltlich durch den DIN- 
Verbraucherrat begleitet bzw. maßgeb-
lich mitgestaltet. 

DIN 77223 „Finanzdienstleis-
tungen – Risikoprofilierung von 
 Privatanlegern – Abgleich mit 
Gesamtvermögen und zweck-
bezogenen Vermögensteilen”

Der eigene Vermögensaufbau ist für 
viele Verbraucherinnen und  Verbraucher 
von zentraler bedeutung – sei es bei 
der eigenen Altersvorsorge, ergänzend 
zur gesetzlichen rente, oder beim An-
sparen für genügend eigenkapital zum 
erwerb von selbstgenutztem Wohn-
eigentum. In den vergangenen Jahren 
spielte die hohe Inflation eine wesent-
liche rolle und hat vielen Menschen vor 
Augen geführt, wie spürbar die Geldent-
wertung bei erhöhten Inflationswerten 
ist. Um einen  entsprechenden Wert-
erhalt zu ermöglichen, sollten Geldan-
lagen also mindestens in der Nähe des 
statistischen Inflationswertes liegen, 
was konkret eine möglichst hohe ren-
dite der Geldanlage bedeutet.  Natürlich 
wünscht sich jeder Sparer und jede 
Sparerin eine möglichst hohe  rendite 
über eine lange Laufzeit, damit am ende 

ein hoher ertrag steht. Da  diese  hohen 
renditen jedoch mit  einem in der 
 regel erhöhten risiko für die  eigene 
Geldanlage einhergehen, ist es aus 
 Verbrauchersicht besonders  relevant, 
sein  eigenes risikoprofil zu kennen, 
also konkret die Frage zu beantworten: 
„bin ich eher risikoaffin oder risiko-
avers“? Die Antwort auf diese Frage 
versucht die DIN 77223 zu geben. 

Sie ermöglicht es in einem standardi-
sierten Prozess Verbraucherinnen und 
Verbrauchern, das eigene  risikoprofil 
(ggf. selbst) zu ermitteln und mit ihren 
vorhandenen Vermögenswerten und 
 risikoklassen  abzugleichen. Auf Abwei-
chungen des persönlichen  risikoprofils 
beziehungsweise der  persönlichen 
 risikobereitschaft von der  tatsächlichen 
risikoverteilung ihres Vermögens wer-
den Verbraucherinnen und  Verbraucher 
entsprechend durch den Anwender 
der Norm hingewiesen. Das  generelle 
 risikoprofil bezieht sich dabei auf die 
grundlegende  risikoaversion oder 
 risikoaffinität von Personen und spielt 
bei langfristigen Geldanlagen eine 
 wesentliche rolle („Ich möchte Geld 
für die rente ansparen und dieses Geld 
soll verlässlich vorliegen, wenn ich in 
rente gehe“). Dahingegen bezieht sich 
das  zweckbezogene  risikoprofil auf ein 
konkretes Anlage- oder  Sparziel (z. b. 
den Kauf eines neuen Autos oder eine 
größere  reise in einigen Jahren) und 
kann vom  generellen  risikoprofil ab-
weichen („Für die rente  möchte ich kein 
oder wenig risiko eingehen, aber für 
meine geplante Weltreise ist es mir rela-
tiv egal, ob ich in vier, fünf oder sechs 
Jahren fahren kann, daher gehe ich 
hier bewusst ein höheres risiko ein.“).

DIN SPEC 77233 „Standardisierte 
 Finanzierungs- und Risiko-
analyse von wohnwirtschaftlich 
genutzten Immo bilien für 
 Privathaushalte”

Stichwort Immobilienerwerb (zur Selbst-
nutzung): Die DIN SPeC 77233 hat den 
zweck, Verbraucherinnen und Verbrau-
cher durch eine  unabhängige und ob-
jektive Analyse im Vorfeld  eines mög-
lichen Immobilienerwerbs vor  risiken 

zu schützen und Transparenz bei der 
bewertung der Kosten eines Immobilien-
erwerbs zu ermöglichen. Sie kann so-
wohl bei der  erstinvestition als auch bei 
bestehenden  Immobilieninvestments 
genutzt werden. Die DIN SPeC 77233 
kann sowohl von fachkundigen Anwen-
dern als auch von interessierten Ver-
braucherinnen und Verbrauchern selbst 
angewendet werden.  Inhaltlich gliedert 
sich die DIN SPeC in einen Schnellcheck 
und die drei Analysebereiche „Finanz-
status und Präferenzen“, „Machbarkeit 
der Finanzierung“ und „Stresstest“.

Der Analysebereich 1 „Finanzstatus und 
Präferenzen“ schafft zunächst Trans-
parenz zur finanziellen Situation von 
 Immobilieninteressenten vor und nach 
einem möglichen Immobilienerwerb 
und fragt Präferenzen zur Finanzie-
rungsgestaltung ab, beispielsweise die 
Höhe der monatlichen raten, die Länge 
der gewünschten zinsbindung, Sonder-
tilgungen, einsatz von eigenkapital oder 
den geplanten entschuldungszeitpunkt.

Der Analysebereich 2 „Machbarkeit 
der Finanzierung“ erstellt anhand der 
 Präferenzdaten aus Analysebereich 1 
einen überschlägigen Finanzierungs-
plan in Form eines Gesamt-Annuitäten- 
Darlehens, welches die generelle Mach-
barkeit der Finanzierung untersucht.

Im Analysebereich 3 „Stresstest“ werden 
risiken der Finanzierung untersucht. 
Diese können sowohl persönlicher Natur 
sein als auch durch äußere Umstände 
entstehen. beispiele sind eine  längere 
Krankheit, der Verlust des Arbeitsplat-
zes, berufsunfähigkeit, das zinsände-
rungsrisiko oder ein Wertverlust der 
Immobilie. In diesem Analysebereich 
geht es insbesondere um die Sensi-
bilisierung der Verbraucherinnen und 
 Verbraucher zu diesen Themen.

Nicht zuletzt wird in der Normung auch 
der Themenkomplex „Grüne Finanz-
anlagen“ 1 behandelt. Hauptsächlich 
 finden die Arbeiten dazu im ISO/TC 322 
„Sustainable Finance“ statt. Gespiegelt  
 

1 Im Sinne von nachhaltigen Geldanlangen
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wurden die Arbeiten bis vor Kurzem im 
Normenausschuss „Grundlagen des 
Umweltschutzes“. 

National ist aus dem bereich „Nach-
haltige Finanzanlagen“ insbesondere 
der Entwurf zur DIN 77236 „Nachhal-
tigkeitsscoring für Finanzprodukte – 
eine standardisierte Vorgehensweise 
zur einordnung von  Finanzprodukten 
anhand von  Nachhaltigkeitsmerkmalen“ 
hervorzuheben. Diese befindet sich seit 
Anfang 2023 in der  erarbeitung und 
wird voraussichtlich Anfang 2025 ver-
öffentlicht. Der Hintergrund dieses 
 Projekts ist, dass es seit August 2022 die 
rechtliche Verpflichtung gibt,  Anleger bei 
der Finanzberatung nach ihren Nach-
haltigkeitspräferenzen (z. b. „ Möchten 
Sie einen Fokus auf Investments aus dem 
Umwelt- oder Sozialbereich  legen?“) 
zu fragen 2 (eine einfache und nur  sieben 
Fragen umfassende Abfrage findet sich 
aktuell in der DIN 77230 im Anhang b 3). 
Am Markt hat sich  jedoch schnell her-
ausgestellt, dass zwar Antworten auf 
die Nachhaltigkeitspräferenzen seitens 
der Anleger gegeben werden, es jedoch 
nur schwer möglich ist, dazu  passende  

2 Delegierte Verordnung (eU) 2021/1253 der 
Kommission vom 21. April 2021 zur Änderung 
der Delegierten Verordnung (eU) 2017/565 im 
Hinblick auf die einbeziehung von Nachhaltig-
keitsfaktoren, risiken und Präferenzen in be-
stimmte organisatorische Anforderungen und 
bedingungen für die Ausübung der Tätigkeit 
von Wertpapierfirmen

3 Derzeit wird im zuständigen Arbeitsausschuss 
eine Auskoppelung der Abfrage aus Anhang b 
in einen eigenen Teil der Normenreihe 
DIN 77236-1 diskutiert. Die DIN 77236 in jetzi-
ger Form wäre dann die DIN 77236-2. Stand: 
Oktober 2024.

Finanzprodukte anzubieten.  Manchmal 
gelingt dies auch gar nicht. zwar  liegen 
in Form der eU-Taxonomie-Verord-
nung 4 und der eU-Offenlegungsverord-
nung 5 zwei regularien vor, die versu-
chen, etwas Licht in den „Dschungel“ 
aus (vermeintlich)  nachhaltigen  Anlagen 
zu bringen,  jedoch sind beide regu-
larien nicht vollständig deckungsgleich 
und eine einheitliche Definition von 
„Nachhaltigkeit“ liefern sie ebenfalls 
nicht. Das versucht die DIN 77236 zwar 
auch nicht, bietet aber dennoch die 
Möglichkeit, basierend auf den regula-
torischen Vorgaben der eU-Taxonomie-
verordnung und eU-Offenlegungsver-
ordnung Finanzprodukte systematisch 
nach Nachhaltigkeitsfaktoren zu be-
werten. Dies wird erreicht, indem  klare 
und vergleichbare Kriterien für die ein-
ordnung in die Kategorien A (sehr nach-
haltig) bis D ( weniger  nachhaltig) fest-
gelegt werden. Der Ansatz der DIN 77236 
stützt sich dabei auf Vorarbeiten und 
empfehlungen des Sustainable-Finance- 
beirats der bundesregierung 6. Die 
DIN 77236 wurde und wird unter tat-
kräftiger Mitgestaltung des DIN-Ver-
braucherrats erarbeitet und soll nicht 
zuletzt Verbraucherinnen und Ver-

4 Verordnung (eU) 2020/852 des europäischen 
Parlaments und des rates vom 18. Juni 2020 
über die einrichtung eines rahmens zur er-
leichterung nachhaltiger Investitionen und zur 
Änderung der Verordnung (eU) 2019/2088

5 Verordnung (eU) 2019/2088 des europäischen 
Parlaments und des rates vom 27. Novem-
ber 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenle-
gungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

6 https://sustainable-finance-beirat.de/wp-con-
tent/uploads/2024/03/ESG_Skala_Abschluss-
empfehlung.pdf

braucher dabei unterstützen, aufgrund 
nachvollziehbarer und transparenter 
Kriterien in nachhaltige Finanzprodukte 
zu investieren. 

National hat sich also einiges seit 2014 
entwickelt – ein Trend, der sich fortset-
zen wird. Aus diesem Grund wurde An-
fang 2024 ein neuer Normenausschuss 
bei DIN gegründet: Der Normenaus-
schuss Finanzen (NAFin). Dies wurde 
zum Anlass genommen, die bestehende 
„zerstückelung“ der Finanznormungs-
aktivitäten bei DIN zu konsolidieren und 
die vorgenannten Themen „technische 
Finanzdienstleistung“, „Finanzdienst-
leistungen für den Privathaushalt“ und 
„Grüne Finanzanlagen“ in den NAFin 
zu überführen. Der beirat des NAFin, 
in dem auch der DIN- Verbraucherrat 
vertreten ist, diskutiert fortlaufend die 
möglichen Weiterentwicklungen und 
Ideen zu neuen Normungsthemen und 
treibt auch den „export“  nationaler 
Normen, wie der DIN 77230, nach 
 europa voran. Dazu wurde seitens DIN 
im Oktober 2023 das neue CeN/TC 475 
„Finance“ gegründet. Finanznormung 
kann zu mehr Transparenz und Nach-
vollziehbarkeit bei Verbraucherinnen 
und Verbrauchern führen, insbesonde-
re dort, wo sie regulatorische Lücken 
schließt bzw. Unklarheiten konkreti-
siert. Durch die kommenden nationalen 
und europäischen Aktivitäten befinden 
wir uns auf einer spannenden reise, 
die der DIN-Verbraucherrat auch in zu-
kunft aktiv mitgestalten wird. 

❚
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Das Fahrrad ist ein alltäglicher Gegen-
stand, mit dem die meisten schon von 
klein auf lernen umzugehen.  etwas, das 
leicht zu erlernen ist, wird als „wie Fahr-
radfahren“ beschrieben. Dabei kann es 
ziemlich gefährlich werden, wenn Fahr-
räder nicht mit entsprechenden Sicher-
heitsanforderungen konstruiert werden. 
ein wesentlicher Garant für Fahrrad-
sicherheit bietet die Normung, die mit 
aktuell über 20 Normen in Deutschland 
Sicherheitsanforderungen für Fahrräder 
und deren einzelkomponenten festlegt. 

Obwohl die Anwendung von Normen 
für den Hersteller freiwillig ist, wird ein 
Großteil der aktuellen Fahrräder ent-
sprechend normativen Anforderungen 
hergestellt. Diese Normen decken ein 
breites Spektrum an Fahrradtypen und 
zubehör ab – von der Gabel über den 
Lenker und rahmen bis hin zum Sattel 
werden sicherheitstechnische Anforde-
rungen an die jeweiligen bauteile  eines 
Fahrrades und die entsprechenden 
Prüfverfahren festgelegt. Diese sorgen 
dafür, dass Verbraucher auf Produkte 
zurückgreifen können, die für den vor-
gesehenen einsatzzweck zuverlässig 
und gebrauchstauglich sind.

zu den derzeit genormten  Fahrradtypen 
zählen City- und Trekkingfahrräder, 
Mountainbikes, rennräder, elektrofahr-
räder (Pedelecs),  Kinderfahrräder  sowie 
bMX-räder. Darüber hinaus existieren 
weitere Normen zu  reifen,  Felgen und 
Ventilen, beleuchtung, Fahrradglocken 
sowie Gepäckträgern (s. Abbildung 1). 
Auch im bereich des  Fahrradzubehörs 
ist eine Vielzahl an Produktgruppen 
 genormt. Dazu gehören unter anderem 
Fahrradhelme, Kindersitze für Fahrräder, 
Fahrradschlösser oder auch Fahrrad-
anhänger. Nicht genormt sind allgemein 
Design- oder auch Qualitätsaspekte. 

Im Folgenden werden einige  Aspekte 
der wichtigsten Fahrradnormen her-
vorgehoben, auch mit Hinweisen für 
 Verbraucher*innen, worauf beim Kauf 
besonders geachtet werden sollte.

City- und Trekkingfahrräder

Für gewöhnliche City- und Trekking-
fahrräder gilt die DIN eN ISO 4210 
„ Sicherheitstechnische  Anforderungen 
an Fahrräder“. In der neunteiligen Nor-
menreihe werden die sicherheitstech-
nischen Anforderungen und Prüfver-
fahren für alle wesentlichen bauteile 
beschrieben. Hierbei handelt es sich 
nicht um die Normierung einzelner 
bauteile, vielmehr soll die belastung 
von den jeweiligen Komponenten am 
Fahrrad erfasst werden. Dazu gehören 
unter anderem der Lenker, die brem-
sen, die Sattelstütze sowie das Licht-
system, gemäß Vorschrift der Straßen-
verkehrszulassungsordnung (StVzO). 1 

1 https://www.gesetze-im-internet.de/
stvzo_2012/BJNR067910012.html

→ Elias Lin-Chingyun Bach
ist Projektmanager im DIN-Verbraucherrat  
und unter anderem Ansprechpartner zum  
Thema „Mobilität”.

Sicher auf zwei rädern
Die wichtigsten Fahrradnormen im Überblick

Abbildung 1: Überblick der wichtigsten Fahrradkomponenten Quelle: DIN-Verbraucherrat
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zusätzlich werden auch typspezifische 
Teile wie der Klappmechanismus von 
Klapprädern beschrieben. 

Fahrräder, die unter diese Norm  fallen, 
müssen eine minimale  Sattelhöhe 
von 635 mm haben. Außerdem  sollten 
 Verbraucher*innen beim Kauf darauf 
achten, dass das in der Gebrauchsan-
leitung angegebene zulässige Gesamt-
gewicht nicht überschritten wird. Das 
essenzielle Sicherheitsmerkmal ist 
die Kennzeichnung des rahmens oder 
der begleitenden Dokumentation mit 
„DIN eN ISO 4210-C“, welche auf die 
Konformität mit der genannten Norm 
hinweist.

Elektrofahrräder (Pedelecs)

Mit der wachsenden Popularität von 
elektrofahrrädern (oft auch als  e- bike 
abgekürzt oder Pedelec genannt) wuchs 
auch die Notwendigkeit,  typspezifische 
Anforderungen festzulegen. Diese 
 findet man in der entsprechende Norm 
DIN eN 15194 „elektromotorisch unter-
stützte räder (ePAC)“ – engl.:  electrically 
power assisted cycles. 

Die Norm definiert die sicherheits-
technischen Anforderungen sowohl für 
 mechanische bauteile als auch für den 
elektrischen Antrieb, die Motorsteue-
rung, die batterie und die Verkabelung. 
Sie stellt sicher, dass elektrofahrräder 
unter normalen  Nutzungsbedingungen 
keine Sicherheitsrisiken darstellen 
und bei Fehlfunktionen oder Störungen 
 entsprechende Schutzmechanismen 
greifen. Wichtige Festlegungen in die-
ser Norm beinhalten eine begrenzung 
der maximalen Nenndauerleistung von 
250 Watt und eine elektrische Unter-
stützung, die nur beim Treten in die 
 Pedale aktiviert wird, bis zu einer maxi-
malen Unterstützungsgeschwindigkeit 
von 25 km/h (s. Abbildung 2). 

Für Verbraucher*innen ist es ent-
scheidend, darauf zu achten, dass das 
zulässige Gesamtgewicht, das Fahrrad, 
Fahrer und Gepäck umfasst, nicht über-
schritten wird.  elektrofahrräder, die der 
Norm entsprechen, tragen die Kenn-
zeichnung „ePAC nach DIN eN 15194“. 

Des Weiteren sollte der rahmen oder 
die begleitende  Dokumentation das 
 Ce-Kennzeichen aufweisen, da e-bikes 
 unter die europäische Maschinenricht-
linie fallen. 

Kinderfahrräder

besondere Sicherheitsvorkehrungen 
gibt es für Kinderfahrräder. Diese wer-
den durch die Norm DIN eN ISO 8098 
„Fahrräder – Sicherheitstechnische 
 Anforderungen an  Kinderfahrräder“ 
gewährleistet. Diese Norm regelt alle 
 sicherheitsrelevanten Aspekte von Fahr-
rädern mit einer Sattelhöhe  zwischen 
435 und 635 mm. Prüfverfahren aus 
der DIN eN ISO 4210 werden auf das 
 geringere Gewicht und die  bremskraft 
von Kindern und die damit zusammen-
hängende mechanische belastung 
 angepasst. Um potenzielle Gesundheits-
risiken auszuschließen, sind auch An-
forderungen hinsichtlich der Toxizität 
von verwendeten Materialien verschärft 
worden (s. Abbildung 3). 

Wichtig für eltern zu beachten ist die 
Ausstattung des Kinderfahrrads mit 
reflektoren und guter beleuchtung. 
Kinderfahrräder sollten ebenfalls die 
Kennzeichnung „DIN eN ISO 8098“ auf 
dem rahmen oder der entsprechen-
den Dokumentation tragen, um ihre 
 Konformität mit der Norm anzuzeigen.

BMX-Räder

bMX-räder, die für Stunts,  Sprünge und 
Trickfahrten und Fahrten auf unebenem 
Terrain ausgelegt sind, unterliegen der 
entsprechenden DIN eN 16054 „bMX-
Fahrräder – Sicherheitstechnische An-
forderungen und Prüfverfahren“.  Diese 
Norm stellt sicher, dass bMX-räder, die 
oft höheren belastungen und  Kräften 
ausgesetzt sind, mechanisch stabil sind 
und keine Gefahr durch  überstehende 
Teile besteht. bMX-räder werden in 
zwei Kategorien unterteilt – für Fahrer 
mit einem Gewicht bis 45 kg und über 
45 kg – um sicherzustellen, dass das 
rad den Anforderungen des/der jewei-
ligen Fahrenden gerecht wird (s. Abbil-
dung 4).

Wie immer sollten  Verbraucher*innen 
darauf achten, dass das rad in die 
 passende Gewichtsklasse fällt und ent-
sprechend der Norm „DIN eN 16054“ 
gekennzeichnet ist. bei bMX-rädern 
sollte man insbesondere auch auf 
 Fußrasten und Lenkerstopfen achten, 
die in der Norm vorgeschrieben wer-
den. Dies garantiert natürlich nicht die 
 Sicherheit vor Unfällen, aber es mini-
miert risiken bei vorgesehenen Tricks 
und Stunts.

Abbildung 2: Fahrer auf einem Elektro-
fahrrad Foto: Microgen – stock.adobe.com

Abbildung 3: Kind unterwegs auf einem 
Kinderfahrrad Foto: Christian Müller – stock.adobe.com

Abbildung 4: Fahrer im Sprung mit seinem 
BMX-Rad Foto: Eugenio Marongiu – Fotolia
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Fahrradhelme

Die wahrscheinlich wichtigste Sicher-
heitsvorkehrung, die jede*n Fahrrad-
fahrer*in treffen kann, ist der Schutz-
helm. Hierfür gibt es für erwachsene 
die DIN eN 1078 „Helme für  radfahrer“ 
und entsprechend für Kinder die 
DIN eN 1080 „Stoßschutzhelme für 
Kleinkinder“ (s. Abbildung 5). 

Fahrradhelme unterliegen der eU-Ver-
ordnung 2016/425. 2 Dementsprechend 
wird deren einhaltung durch die Anfor-
derungen gemäß DIN eN 1078 gewähr-
leistet. Diese Norm legt detaillierte 
Prüfverfahren fest, um sicherzustellen, 
dass Helme über ausreichende stoß-
dämpfende eigenschaften verfügen, ein 
ausreichend breites Sichtfeld ermög-
lichen und sichere befestigungsmecha-
nismen, wie Kinnriemen, aufweisen. In 
der Norm DIN eN 1080 wird diese An-
forderung erweitert und legt fest, dass 
die Kinnriemen unter einer bestimmten 
zugkraft reißen müssen, um Strangula-
tion zu verhindern. Fahrradhelme, die  
 

2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/
TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0425

diesen Anforderungen gerecht werden, 
sind mit der entsprechenden Norm 
 gekennzeichnet, die auf der Innenseite 
des Helms zu finden ist. 

Fazit

Die oben genannten  Fahrradnormen 
sind bei weitem keine  umfassende 
Auflistung aller relevanten  Normen, 
u. a. gibt es zahlreiche weitere 
 Normen, die zubehör wie Fahrrad-
schlösser (DIN eN 15496),  Anhänger 
(DIN eN 15918) oder Gepäckträger 
(DIN eN ISO 11243) sowie Lastenfahr-
räder (DIN eN 17860) oder e-Mountain-
bikes (DIN eN 17404) betreffen. 

All diese Produktgruppen sind  ebenfalls 
in Normen geregelt und zielen  darauf 
ab, die Sicherheit der radfahrenden 
und ihrer Mitfahrenden,  insbesondere 
von Kindern, zu erhöhen. Wie bereits 
erwähnt, ist die Anwendung dieser 
 Normen für Hersteller freiwillig, jedoch 
orientiert sich ein Großteil der am Markt 
erhältlichen Produkte an diesen Vor-
gaben. Damit ist die Fahrradbranche ein 
Paradebeispiel für erfolgreiche, effiziente 
und gut geregelte Normungsarbeit. 

Für Fachhändler, Hersteller und Ver-
braucher*innen ist die Kenntnis und 
einhaltung der relevanten Normen von 
entscheidender bedeutung, um Ver-
kehrssicherheit zu gewährleisten. Die 
Normen decken eine umfangreiche 
zahl sicherheitsrelevanter Aspekte von 
Fahrrädern und zubehör ab und  bieten 
eine klare Orientierungshilfe bei der 
Auswahl und dem Kauf eines  Fahrrads. 
Verbraucher*innen sollten beim Kauf 
auf entsprechende Kennzeichnungen 
achten, die auf die einhaltung der jewei-
ligen Norm hinweisen, um sicherzustel-
len, dass das Fahrrad für den vorgese-
henen einsatzzweck geeignet und man 
sicher auf zwei rädern unterwegs ist.

❚

Abbildung 5: drei Fahrradfahrende  
mit  passendem Schutzhelm 
 Foto: Arochau – stock.adobe.com
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eine lebendige Gesellschaft wird ge-
prägt durch zwischenmenschliche 
 begegnungen, den Meinungsaustausch 
und nicht zuletzt die Sichtbarkeit und 
öffentliche Wahrnehmung der  Diversität 
aller Menschen mit ihren  individuellen 
bedürfnissen. Die Teilnahme am öffent-
lichen Leben, sei es der Gang zur be-
hörde, zum einkauf, oder der besuch 
kultureller, sportlicher, politischer oder 
religiöser Veranstaltungen, ist Grundvor-
aussetzung für die Teilhabe am öffent-
lichen Leben. Um beides selbstbestimmt 
und weitgehend ohne fremde Hilfe 1 auch 
für Menschen mit besonderen bedürf-
nissen (z. b. rollstuhlnutzer, blinde und 
sehbehinderte Menschen, gehörlose  
 
 

1 Diese Formulierung entspricht der Intention 
des Paragrafen 4 des Gesetzes zur Gleich-
stellung von Menschen mit behinderungen 
(behindertengleichstellungsgesetz – bGG) 
https://www.gesetze-im-internet.de/bgg/
BJNR146800002.html

Menschen, ältere Menschen) zu ermög-
lichen, müssen bauliche barrieren abge-
baut und die Nutzung der  Infrastruktur  
erleichtert werden. Gleichzeitig wird 
das alltägliche Leben aller Menschen 
erleichtert (z. b. durch die Nutzung von 
Fahrstühlen mit Kinderwagen oder 
 Gepäck). Außerdem wird den bedarfen 
der alternden Gesellschaft durch Abbau 
von baulichen barrieren rechnung ge-
tragen, wovon zukünftig alle Menschen 
profitieren.

zunächst muss das Grundbedürfnis 
„Wohnen“ in ausreichender Größen-
ordnung und entsprechender  Qualität 
 befriedigt werden. Dies befähigt nicht 
zuletzt ältere Menschen, möglichst 
 lange in ihrem vertrauten  Wohnumfeld 
zu leben, und hilft, Heimaufenthalte zu 
verzögern bzw. zu vermeiden. Gleicher-
maßen muss aber auch die Infrastruktur 
so angepasst werden, dass die  gebaute 
Umgebung frei von barrieren genutzt 
werden kann. Die Teilhabe beschränkt 
sich natürlich nicht nur auf die physi-
sche Umwelt, sondern betrifft auch die 
„digitale Welt“ und Dienstleistungen. 
Im Folgenden wird jedoch nur auf die 
 gebaute Umwelt eingegangen.

bereits seit 1972 gibt es eine  erste 
Norm (respektive Normenreihe) zur 
 Thematik der barrierefreiheit: DIN 18025 
„Wohnungen für  Schwerbehinderte; 
Planungsgrundlagen“. 1974  folgte die 
Veröffentlichung von DIN 18024 „bau-
liche Maßnahmen für  behinderte und 
alte Menschen im  öffentlichen bereich“. 
Diese Normen wurden  sukzessive über-
arbeitet und mündeten nach  langer, 

kontroverser Diskussion über den zwi-
schenschritt zweier Norm-entwürfe 
(DIN 18030) in der Veröffentlichung der 
Normenreihe DIN 18040 „barrierefreies 
bauen“ ab dem Jahr 2009. Diese regelt 
die barrierefreiheit von  Wohnungen, 
 öffentlich zugänglichen Gebäuden 
 sowie Verkehrs- und Freiflächen.

Das bewusstsein und das Verständnis 
für die Thematik im öffentlichen Diskurs 
und in der Normungsarbeit  wurde nicht 
zuletzt von entsprechenden politischen 
entwicklungen gefördert. In Deutsch-
land wurde bereits 2002 das Gesetz zur 
Gleichstellung von Menschen mit be-
hinderungen (behindertengleichstel-
lungsgesetz – bGG) erlassen. eine sehr 
gute Übersicht über alle relevanten 
 Gesetze und Verordnungen im zusam-
menhang mit barrierefreiheit bietet 
die rechtssammlung 2 der bundesfach-
stelle barrierefreiheit.

Auf internationaler ebene wurde im 
Jahr 2006 das „ Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über die  rechte 
von Menschen mit  behinderungen“ 
(UN- behindertenrechtskonvention, 
 UN-brK) verabschiedet und in Deutsch-
land im Jahr 2009 in Kraft gesetzt.

2 https://www.bundesfachstelle-barrierefrei-
heit.de/DE/Rechtssammlung/Rechtssamm-
lung_Suche_Formular.html?nn=cd42a4e2- 
380f-456e-8b8f-2dd14aff8c7a&sortOrder.
HASH=17e645N_fOq7q72PA_Kug1gCqfn05Fk% 
3D&cl2Categories_Themengebiete.HASH= 
1965tI0VD6BVSOKZZycRgi5qkQwzths%3D& 
sortOrder=title_text_sort%20asc&cl2Catego-
ries_Bundesressort.HASH=3765iozewmFYoj-
wfcAf72oYgEkzcodI%3D 

→ Guido Hoff
ist Senior-Projektmanager im DIN-Verbraucher-
rat und u. a. Ansprechpartner für die Themen 
Bauen und Wohnen.

Abbau von barrieren für Menschen mit behinderungen
Normung und Standardisierung erleichtern Inklusion

Alle Menschen haben das gleiche Recht auf die Teilnahme am öffentlichen Leben und damit auf die Teilhabe an der 
 Gesellschaft. Barrieren, die dieses Recht für behinderte Menschen einschränken, müssen abgebaut werden. 
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Auch die europäische Kommission hat 
einen zentralen rechtsakt zur Umset-
zung der UN-brK in europa initiiert: den 
european Accessibility Act (eAA).  Dieser 
wurde im Jahr 2019 als  richtlinie 
 verabschiedet und musste bis 2022 in 
 nationales recht umgesetzt werden. In 
Deutschland geschah dies u. a. durch 
das barrierefreiheitsstärkungsgesetz. 
Danach müssen ab 2025 die im eAA ge-
nannten Produkte und Dienstleistungen 
barrierefrei zur Verfügung stehen. 

zuvor wurde aufgrund eines Normungs-
auftrags der Kommission auf europä-
ischer ebene DIN eN 17210 „barriere-
freiheit und Nutzbarkeit der gebauten 
Umgebung –  Funktionale Anforderun-
gen“ erarbeitet und im Jahr 2021 ver-
öffentlicht. Diese ersetzt teilweise die 
 nationale Normenreihe DIN 18040. 
 Deren Überarbeitung hat allerdings 
länger gedauert als geplant. Die Veröf-
fentlichung wird nicht vor dem ersten 
Quartal 2025 erfolgen.

In den Normen der reihe DIN 18040 
„barrierefreies bauen“ werden Anforde-
rungen hinsichtlich der zu  erreichenden 
Schutzziele formuliert. Die  Systematik 
entsprechender Anforderungen von 
DIN 18040-1 „Öffentlich zugängliche 
Gebäude“ folgt grundsätzlich der  Logik 
der Handlungsabläufe des Nutzers. 
 zunächst wird die notwendige Infra-
struktur beschrieben:

 → Annäherung und eingang (äußere 
erschließung), innere erschließung 
(horizontale und vertikale Verkehrs-
wege: Treppen, rampen, Aufzüge, 
Türen), Informationen zur Nutzung 
des Gebäudes (Warnen,  Orientieren, 
Informieren, Leiten), bedienele-
mente, Kommunikationsanlagen, 
 Ausstattungselemente,

 → um dann auf die speziellen Anforde-
rungen an einzelne räume einzuge-
hen, wie räume für Veranstaltungen, 
Sanitärräume, Umkleidebereiche, 
Schwimm- und Therapiebecken.

Die entsprechenden Schutzziele  werden 
formuliert, zum beispiel 4.3.6.3 Hand-
läufe:

 • beidseitig von Treppenläufen und 
zwischenpodesten müssen Hand-
läufe einen sicheren Halt bei der 
 benutzung der Treppe bieten.

Anschließend werden Lösungsvor-
schläge präsentiert: Dies wird erreicht, 
wenn

 • sie in einer Höhe von 85 cm bis 90 cm 
angeordnet sind, gemessen lotrecht 
von Oberkante Handlauf zu Stufen-
vorderkante oder Oberkante Fertig-
fußboden Treppenpodest/zwischen-
podest;

 • sie an Treppenaugen und zwischen-
podesten nicht unterbrochen werden;

 • die Handlaufenden am Anfang und 
ende der Treppenläufe (z. b. am 
Treppenpodest) noch mindestens 
30 cm waagerecht weitergeführt 
werden.

Diese Systematik gilt generell auch für 
die beiden anderen Normenteile der 
reihe DIN 18040.

zu Themen, die in Gesetzen und Verord-
nungen (z. b. im Hinblick auf Arbeits-
stätten, Gaststätten, brandschutzvor-
schriften) geregelt sind, werden aufgrund 
eben dieser existierenden regelungen 
keine Anforderungen gestellt. Durch die 
zuvor beschriebene Systematik bleibt 
die Normenreihe DIN 18040  relativ kom-
pakt und ist anwendbar für die bauauf-
sichtliche einführung in den verschiede-
nen bundesländern.

Auf europäischer ebene wurde ein an-
derer Ansatz gewählt, der eine wesent-
lich komplexere Struktur bedingt.

In DIN eN 17210 wurden in ausführ-
lichen, allgemeinen Abschnitten die 

rechtlichen rahmenbedingungen so-
wie mögliche physische oder  kognitive 
einschränkungen erläutert.  ebenso 
 erfolgt eine begründung der daraus 
 abgeleiteten Anforderungen und emp-
fehlungen sowie die bildliche Darstel-
lung möglicher Lösungsansätze. Die 
Anforderungen und empfehlungen be-
schränken sich auf die Funktionalität: 
Dies beispielsweise im Sinne von: eine 
Tür muss leicht erkennbar,  bedienbar 
und gut passierbar sein –, ohne  hieraus 
konkrete Maßnahmen und Maße, im 
Hinblick auf visuelle Kontraste, Tür-
breiten, Anfahrbarkeit, Schwellenhöhen 
etc. abzuleiten. Diese sind dem beglei-
tenden CeN/Tr 17621 „barrierefreiheit 
und Nutzbarkeit der gebauten Umge-
bung – Technische  Leistungskriterien 
und Anforderungen“ zu entnehmen. 
Dieser enthält eine Sammlung aller in 
europa hierfür normativ zugelassenen 
Maßnahmen und Maße, darunter auch 
die der Normenreihe DIN 18040. So-
mit erübrigt sich die Anwendung des 
CeN/Tr in Deutschland, weswegen er 
weder übersetzt noch in das Deutsche 
Normenwerk übernommen wurde. 
 Diese Konstellation hatte man gewählt, 
da sich zum zeitpunkt der  erarbeitung 
der europäischen Norm kein einigungs-
wille abzeichnete, was die Vereinheit-
lichung von Maßen anging, und deswe-
gen auch der erarbeitung einer solchen 
Norm nicht zugestimmt worden wäre. 
Durch das gewählte Konstrukt haben 
jetzt zumindest die europäischen Län-
der, in denen bislang keine normativen 
Dokumente zur barrierefreiheit existier-
ten (z. b. Italien), durch die Übernahme 
von eN 17210 und des CeN/Tr 17621 
eine Norm zur barrierefreiheit der ge-
bauten Umgebung. Die beschreibung 
der funktionalen Anforderungen und 
empfehlungen erfolgt in DIN eN 17210 
für nahezu jede Nutzung von öffentlichen 
Gebäuden (Schulen, Theater, Verwal-
tungsgebäude etc.) und für jedes bau-
liche element (Türen, Fenster,  Treppen, 
Fahrstühle, Sanitäranlagen etc.). Das 
erklärt den Umfang des Dokumentes 
von mehr als 300 Seiten, an denen die 
zahlreichen Abbildungen auch ihren 
Anteil haben.

zudem werden themenspezifische 
 Anforderungen (bei barrierefreien 

Barrierefreiheit ermöglicht Teilhabe 
Foto: Arnut – stock.adobe.com
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Wegführungen z. b. beschilderungen) 
nicht nur einmalig in einem Abschnitt, 
 sondern überall dort, wo sie auch in 
der Praxis vorkommen können (z. b. auf 
Plätzen, in Parkhäusern), erneut ange-
sprochen. Dadurch entstehen  viele 
 redundanzen, die ebenfalls zum Um-
fang der Norm beitragen.

Mit der Veröffentlichung des  european 
Accessibilty Act sind auch  bereiche der 
gebauten Umgebung, in denen Dienst-
leistungen angeboten werden (z. b. be-
reitstellung von Geldautomaten in ein-
kaufszentren), erneut Gegenstand eines 
Normungsauftrags der europäischen 
Kommission geworden. Dies bedingt 
eine teilweise Überarbeitung der exis-
tierenden DIN eN 17210.

Der Grund liegt in Artikel 4 „barriere-
freiheitsanforderungen“ des eAA:

 • (4) Die Mitgliedstaaten können je 
nach den nationalen Gegebenheiten 
bestimmen, dass die bauliche Um-
welt, die von Kunden von durch diese 
richtlinie abgedeckten Dienstleistun-
gen genutzt wird, die barrierefrei-
heitsanforderungen des Anhangs III 
erfüllen muss, um ihre Nutzung 
durch Menschen mit behinderungen 
zu maximieren.

Der Anhang III enthält nur Dienstleis-
tungen, die unter der Verantwortung 
des Dienstleistungsanbieters stehen.

Diese Überarbeitung steht noch am 
 Anfang und es ist noch nicht genau klar, 
welches Ausmaß sie annehmen wird. 
Nach den Vorstellungen der  Kommission 
soll die Veröffentlichung der überar-
beiteten Norm bis ende 2025 erfolgen. 
Dies erscheint durch die bereits auf-
getretenen zeitverzögerungen schwer 
 realisierbar.

Neben Gebäuden muss auch die Infra-
struktur (Weg, Plätze, Straßen) barriere-
frei nutzbar sein. ein Aspekt dieses 
Themenkomplexes sind barrierefreie 
Ladesäulen für elektrofahrzeuge.

zweifelsohne wird der Anteil der  e-Autos 
am motorisierten Individualverkehr 
in den nächsten Jahren sehr stark an-

steigen. Damit steigt auch die zahl 
der Menschen mit  behinderungen, die 
selbst ein elektrofahrzeug fahren und 
damit auf eine barrierefreie Ladeinfra-
struktur angewiesen sind. Der  begriff 
Ladeinfrastruktur beinhaltet die Ge-
samtheit aller  elemente und Flächen, 
die genutzt werden, um ein elektrofahr-
zeug abstellen und  laden zu können, 
also z. b. die Ladesäule (mit gegebenen-
falls angeschlagenem  Ladekabel), den 
Ladepunkt am elektrofahrzeug, den Platz 
zum Abstellen und Laden des elektro-
fahrzeugs und dessen zuwegung so-
wie das  bezahlterminal). Hierzu  wurde 
im November 2024 DIN SPeC 91504 
„barrierefreie Ladeinfrastruktur für 
elektro fahrzeuge“ veröffentlicht. Der 
 Fokus dieses Dokuments liegt darauf, 
die Ladeinfrastruktur für elektrofahr-
zeuge als motorisch eingeschränkte, 
fahrzeugführende Person  selbständig 
und grundsätzlich ohne Hilfe  Dritter 
nutzen zu können. Dazu sind vor  allem 
das erreichen und bedienen der Lade-
infrastruktur mit entsprechenden 
 bewegungsflächen und bedienhöhen 
maßgeblich.

Dabei werden unterschiedliche  bedarfe 
von Menschen mit motorischen ein-
schränkungen berücksichtigt. Dies sind 
insbesondere Menschen mit manuell be-
dienbaren rollstühlen sowie rollatoren. 
Auch für andere Personengruppen, wie 
zum beispiel groß- oder kleinwüchsige 
Menschen, Menschen mit temporären 
beeinträchtigungen und ältere Men-
schen, können einige Anforderungen 
dieses Dokuments zu einer Nutzungs-
erleichterung führen.

Der Platzbedarf berücksichtigt die 
 erreichbarkeit des Ladepunktes am 
elektrofahrzeug, der bei Modellen ver-
schiedener Hersteller an den unter-
schiedlichsten Stellen angeordnet sein 
kann und mit dem Kabel erreicht wer-
den muss. Auch müssen die  bedarfe 
von Menschen berücksichtigt  werden, 
die einen rollstuhl nutzen, aber nicht 
selbst fahren. Angesichts benötigter 
Ladepausen der elektrofahrzeuge auf 
längeren reisen ist es sinnvoll, z. b. 
auf raststätten auch Ladeplätze einzu-
richten, die einen Heckausstieg ermög-
lichen.

ebenso muss die innerstädtische Lade-
säule am Straßenrand von rollstuhl-
nutzer*innen erreicht werden können, 
z. b. durch eine unmittelbare bord-
steinabsenkung. Da solche Ladesäulen 
im öffentlichen Straßenraum stehen, 
 müssen sie auch von blinden und seh-
behinderten Menschen als Hindernis 
erkannt werden können.

Zusammenfassung und  
Ausblick

Das Thema barrierefreiheit der gebau-
ten Umgebung geht uns alle an. erfreu-
licherweise wurden bereits sowohl auf 
nationaler als auch auf  europäischer 
ebene intensive bemühungen um die 
Schaffung rechtlicher rahmenbe-
dingungen und der beschreibung der 
technischen Lösungen durch die zu-
vor genannten Normen und Standards 
unternommen. Jeder, der in der Nor-
mung mitarbeitet, kann dieses Thema 
bei  seiner Arbeit adressieren und damit 
voranbringen. Auch im Produktdesign 
oder bei der Schaffung von Serviceleis-
tungen sollte dieser Aspekt mitgedacht 
werden. 

Der vergleichsweise geringfügig erhöhte 
finanzielle Aufwand für Anfangsinvesti-
tionen stellt über den gesamten Lebens-
zyklus der bauwerke betrachtet einen 
wesentlichen beitrag zur nachhaltigen 
entwicklung der gebauten Umwelt dar. 
Dies stärkt auch die zivilgesellschaft, 
da allen Menschen die Nutzung und 
Teilhabe erleichtert wird, was die Inklu-
sion fördert. Hier kann auch jeder ein-
zelne dazu beitragen, dass die gebaute 
Umwelt in der Praxis barrierefrei ge-
nutzt werden kann. Abgesenkte bord-
steine helfen nicht, wenn sie zugeparkt 
werden. Hindernisse auf dem Gehweg 
(e-Scooter, Werbetafeln) schränken 
die Nutzbarkeit der Fußwege ein und 
 erschweren unnötig die Mobilität von 
blinden und sehbehinderten Menschen.

es wurde schon einiges erreicht, aber 
es liegt noch ein weiter Weg vor uns!

❚
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Einleitung

Wenn Kinder im Wasser in Not  geraten, 
reagieren sie anders als  erwachsene: 
Kommt ihr Gesicht ins oder unter 
 Wasser, können sie sich mitunter nicht 
selbst aus dieser Situation befreien. Sie 
verharren einfach in der Position und 
können auf diese Weise auch bei sehr 
niedriger Wassertiefe und an vermeint-
lich ungefährlichen Stellen ertrinken – 
wenn ihnen keiner hilft. 

Präventionsmöglichkeiten gegen ertrin-
ken sind vielfältig: Frühzeitige Wasser-
gewöhnung und sicheres, ausdauerndes 
Schwimmen lernen ist der beste Schutz 
gegen ertrinken. Daher gilt: je früher, 
desto besser. Die richtigen bewegun-
gen lassen sich im frühen Kindesalter 
spielerisch erlernen. Genauso wichtig 

ist aber auch das Wissen über Gefahren-
situationen – sowohl bei eltern als auch 
bei Kindern. Unerlässlich ist auch die 
umfassende Aufsicht durch eltern und 
das Wissen über Gefahren von Produk-
ten, die im Wasser benutzt werden.

2023 ertranken 16 Kinder 

Nach den Verkehrsunfällen stellt das 
ertrinken die zweithäufigste  tödlich 
verlaufende Unfallart im  Kindesalter 
dar. Wenn ein Kind im Wasser in Not 
gerät, ist das für einen Außenstehen-
den mitunter schwer zu erkennen. 
Denn Kinder ertrinken „leise“. Sie sin-
ken unter Wasser „wie ein schwerer 
Stein“ und unternehmen keine Selbst-
rettungsversuche z. b. durch Schreie 
oder lautes Wasserschlagen. So kann 

es kommen, dass ein Kind unbemerkt 
untergeht. Kleine Kinder können bereits 
in wenige zentimeter flachem Wasser 
ertrinken. Sie verlieren die Orientierung, 
sobald das Gesicht im Wasser ist, und 
sind hilflos.

Die Deutsche Lebens-rettungs-Gesell-
schaft (DLrG) 1 hat im  vergangenen 
Jahr 378 ertrinkungsfälle  verzeichnet 
(siehe Abbildung 1). Im Vergleich zum 
Vorjahr ist die zahl gestiegen: 2022 
zählte der Verband 355 Todesfälle in Ge-
wässern. Unter Kindern bis zehn Jahre 
ereigneten sich 16  Todesfälle (2022: 20). 
In den 2000er Jahren verzeichnete die 
DLrG noch durchschnittlich 45  tödliche 
ertrinkungsunfälle in dieser Alters-
klasse. es liegt somit die Vermutung 
nahe, dass das bewusstsein der Men-
schen für die Gefährdung von Kindern 
im Wasser sich verbessert hat.

experten gehen davon aus, dass auf 
 jeden tödlichen  ertrinkungsunfall 
 mindestens fünf- bis zehnmal so  viele 
schwer verletzte Kinder kommen. Auch 
wenn ein Kind nur „beinahe“  ertrinkt, 
kann es innerhalb kürzester zeit 
durch den Sauerstoffmangel bleibende 
schwerste behinderungen erleiden.

1 Deutsche Lebens-rettungs-Gesellschaft e. V. 
(DLrG)

→ Andreas Zause
ist Senior-Projektmanager im DIN-Verbraucher-
rat. Er betreut die Arbeitsgebiete Kinderartikel, 
Kindermöbel, Spielzeug, Spielplatzgeräte sowie 
Cybersecurity- und Datenschutzthemen. 

Schutz gegen ertrinken
Normkonforme Schwimmlernhilfen erhöhen die Sicherheit  
beim Schwimmenlernen

Schwimmflügel, -gürtel, -brettchen oder -nudeln unterstützen vor allem Kinder bei ihren ersten Schwimmversuchen und 
sollen gleichzeitig verhindern, dass sie dabei untergehen. Richtig eingesetzt, machen Auftriebshilfen den Aufenthalt im 
Wasser sicherer und unterstützen das Schwimmenlernen. Die sicherheitstechnischen Anforderungen und Prüfmethoden  
in der überarbeiteten Normenreihe DIN EN 13138 gehen maßgeblich auf den DIN-Verbraucherrat zurück.

→ Günter Cornelissen
war langjähriger Geschäftsführer des  
DIN-Verbraucherrats und Obmann der  
CEN/TC 136/WG 13 „Aufblasbare Freizeitartikel 
zur Nutzung auf dem Wasser“ sowie  
stellvertretender Obmann des Ausschusses 
„Wasserrettungs- und Sicherheitsmittel“.
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Anteil der Nichtschwimmer 
unter Grundschulkindern hat 
sich seit 2017 verdoppelt

Die zahl der Nichtschwimmer im Grund-
schulalter hat sich binnen fünf Jahren 
verdoppelt. rund 20 Prozent der  Kinder 
zwischen sechs und zehn  Jahren 
 konnten 2022 nicht schwimmen. 2017 
lag der Anteil der  Nichtschwimmer im 
Grundschulalter bei zehn Prozent. Das 
hat eine  repräsentative  Umfrage der 
Forsa im Auftrag der DLrG  ergeben. 
„Diese entwicklung bereitet uns  große 
Sorge, denn viele werden unsicher im 
Wasser bleiben und somit ihr  Leben lang 
gefährdeter sein“, so DLr- Präsidentin 
Ute Vogt und fuhr fort: „Wir müssen 
 sicherstellen, dass das Schwimmen-
lernen genauso zur Grundausbildung 
gehört wie das Lesen, Schreiben und 
rechnen.“

Anhand der Angaben der eltern zu den 
abgelegten Schwimmabzeichen geht die 
DLrG davon aus, dass  derzeit insgesamt 
sechs von zehn Kindern (58 Prozent) am 
ende der Grundschule keine sicheren 
Schwimmer sind. Mütter und Väter gin-
gen allzu oft fälschlich davon aus, das 
vorbereitende Seepferdchen  befähige 
zum Schwimmen. Die DLrG macht auch 
die ausgefallene Schwimmausbildung 
während der Corona-Pandemie für den 
hohen Anteil der Nichtschwimmer ver-
antwortlich. In der Folge haben derzeit 
37 Prozent der Jungen und Mädchen im 

Grundschulalter noch kein Schwimm-
abzeichen. Auch der Anteil der Kinder 
mit Seepferdchen sank 2022 im Ver-
gleich zu 2017 von 69 auf 54 Prozent.

Entwicklung der Normen von 
Schwimmlernhilfen 

Das engagement des DIN-Verbraucher-
rats für mehr Verbraucherschutz durch 
Sicherheitsnormen ist fast so alt wie der 
DIN-Verbraucherrat selbst. Das Projekt 
„Schutz gegen ertrinken“ begann bereits 
1977, erst durch vereinzelte nationale 
DIN-Normen und dann nach dem „New 
Approach“ auf europäischer ebene 
durch die eU-Kommission. Aus nationa-
len einzelnormen wurden richtlinien-
basierte – zunächst nach der PSA-richt- 
linie 89/686/eWG 2 aus dem Jahr 1989 – 
europaweit einheitliche DIN-eN- Normen 
zum Schutz des Verbrauchers durch 
das CeN erarbeitet. In der zwischenzeit 
wurde die PSA-richtlinie aus dem Jahr 
1989 durch die Verordnung über persön-
liche Schutzausrüstungen 2016/425 3 
aus dem Jahr 2016 ersetzt. Im Gesamt-
projekt „Schutz gegen ertrinken“ ist  

2 richtlinie 89/686/eWG des rates vom  
21. Dezember 1989 zur Angleichung der 
rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten  
für persönliche Schutzausrüstungen 

3 Verordnung 2016/425 des europäischen  
Parlaments und des rates vom 09. März 2016 
über persönliche Schutzausrüstungen  
und zur Aufhebung der richtlinie 89/686/eWG 
des rates

das Projekt „Schwimmlernhilfen“ eines 
unter vier weiteren, die bei wechselnden 
Produkten und zielgruppen jeweils das 
gleiche Schutzziel verfolgen.

Die erste europäische Norm zu 
„Schwimm lernhilfen“ wurde im Jahr 
2003 veröffentlicht. In den Anwendungs-
bereich der DIN eN 13138-1  fallen 
Schwimmlernhilfen, die fest mit dem 
Körper verbunden sind, welche  einen 
gewissen Schutz gegen ertrinken 
 bieten und dem aktiven Schwimmen-
lernen dienen. Nichtsdestotrotz bleiben 
es „LerNHILFeN“, sie sind keine ret-
tungsmittel. Schwimmlernhilfen nach 
DIN eN 13138-1 unterliegen der PSA-
richtlinie und sind daher als „persön-
liche Schutzausrüstung“ eingestuft. Sie 
unterliegen somit einer verbindlichen 
Prüfung durch akkreditierte und notifi-
zierte Prüfinstitute. Anforderungen von 
„handgehaltenen“  Schwimmlern hilfen 
sind in der DIN eN 13138-2  festgelegt, 
wohingegen Schwimmsitze, welche der 
passiven Gewöhnung an den Aufenthalt 
im Wasser dienen, in der DIN eN 13138-3 
geregelt sind. 

Leistungsprüfung von Schwimm-
lernhilfen mittels Test-Puppen 
erstmalig reproduzierbar 

Nach mehrjähriger Überarbeitung 
 wurde die dreiteilige Normenreihe der 
DIN eN 13138-1 bis -3 „ Auftriebshilfen 
für das Schwimmenlernen“ ende 2021 
bzw. im Frühjahr 2022 neu veröffent-
licht. Wichtigste normative  Anforderung 
an Schwimmlernhilfen für das aktive 
Schwimmenlernen wie z. b. Schwimm-
flügel, -gürtel, -westen etc. ist die 
 Sicherstellung eines Mindestauftriebs, 
der je nach Gewicht und Größe der 
 lernenden Kinder ausreicht, eine den 
Oberkörper anhebende Auftriebswir-
kung zu erzielen (siehe Abbildung 2). 
Diese Anforderung gilt als erfüllt, wenn 
der Schwimmwinkel ≥ 0° beträgt. bei 
Ausfall einer Luftkammer des Geräts 
muss die Funktion erhalten bleiben. 
Der eigentliche Lernerfolg bleibt Her-
ausforderung an das Kind. Sollte es zu 
einem Notfall kommen, muss die Auf-
triebshilfe verhindern, dass das Kind 
unter die Wasseroberfläche sinkt.

Abbildung 1: DLRG-Statistik Ertrinken 2023 Quelle: DLRG
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Wesentlichste Änderung zu den Vor-
gängernormen ist, dass die wassertech-
nische Leistung von Schwimmlern-
hilfen nun mittels Test-Puppen erstmalig 
 objektiv, präzise und reproduzierbar 
überprüft werden kann, wobei die ent-
wicklung der Testpuppen viele Jahre 
in Anspruch genommen hat (siehe Ab-
bildung 3 und 4). „So können wir sicher 
ermitteln, ob zum beispiel Schwimm-
lernhilfen ein Kind wirklich davor schüt-
zen, unterzugehen, ob sich der richtige 
Schwimmwinkel einstellt, ob die  Hilfe 
auch bei unkontrollierten  bewegungen 
an ihrer Position bleibt oder was ge-
schieht, wenn eine Luftkammer  ausfällt“, 
erklärt Günter Cornelissen.

Außer den Prüfmethoden sind in der 
Normenreihe der DIN eN 13138 auch 
spezifische sicherheitstechnische An-
forderungen festgelegt. Aufblasbare 
Schwimmlernhilfen müssen mit rück-
schlagventilen ausgestattet sein,  welche 
Dichtheit sicherstellen, auch wenn 
der Stöpsel vollständig entfernt  wurde. 
Alle Ventile müssen bei geöffnetem 
 Stöpsel sicherstellen, dass  aufblasbare 
Schwimmlernhilfen nach einer  Dauer 

von 2 min noch mindestens 80 % (in der 
Vorgängernorm waren es 75 %) ihres 
ursprünglichen Auftriebs beibehalten. 
Darüber hinaus sind mindestens zwei 
getrennte Luftkammern laut Norm vor-
geschrieben. Darüber hinaus enthält 
die Normenreihe ein umfangreiches 
konsistentes Verbraucherinformations-
system mittels graphischer Symbole 
und Produktinformationen.

Auch in trübem Wasser  müssen 
Schwimmlernhilfen gut sichtbar sein. 
Das bekannte Signalorange von 
Schwimmflügeln ist also kein zufall. 
Hersteller sind gesetzlich  verpflichtet, 
die Norm- und Ce-Kennzeichnung 
auf den Schwimmlernhilfen oder der 
 Produktverpackung abzubilden. Auch 
Warn- und Sicherheitshinweise sowie 
die empfohlene  Altersklasse  müssen 
aufgeführt werden. Weitere Norm-
inhalte, die in der Normenreihe fest-
gelegt sind:

 • Festigkeit und gesundheitliche 
 Unbedenklichkeit von Materialien

 • Dauerhaltbarkeit mittels Wieder-
holungsprüfung

 • Freiheit von scharfen ecken und 
Kanten sowie Fangstellen durch her-
vorvorstehende Teile, Spalten etc.

 • chemische beständigkeit 
( beständigkeit der Schäume und 
Wasser absorption)

 • Luftdichtheit und Dichtheit der 
rückschlagventile

 • Passform.

Der DIN-Verbraucherrat hat intensiv an 
der entstehung und den  nachfolgenden 
Überarbeitungen der dreiteiligen 
 Normenreihe DIN eN 13138 mitgewirkt. 
Die in der Normenreihe festgelegten 
 sicherheitstechnischen Anforderungen 
und Prüfverfahren gehen maßgeblich 
auf den DIN-Verbraucherrat zurück. 

Sicherheitstipps für die  
Auswahl und den Gebrauch von 
Schwimmlernhilfen 

Schwimmlernhilfen der Klasse A sind 
für Kinder ohne jegliche Schwimm-
fähigkeiten, beispielsweise Schwimm-
sitze für babys, sogenannte passive 
Schwimmer. Klasse b beschreibt gän-
gige Schwimmlernhilfen wie Schwimm-
flügel, -gürtel oder -scheiben. Die 
 Kinder tragen diese Auftriebshilfen am 
Körper und machen bereits Schwimm-
bewegungen, sie sind für Schwimman-
fänger gedacht. Schwimmlernhilfen der 

Abbildung 3: Prüfung Oberarmschwimmflügel Quelle: Günter Cornelissen Abbildung 4: Testpuppen gemäß DIN EN 13138-1 bis -3
 Quelle: Günter Cornelissen 

Abbildung 2: Verschiedene Arten von Schwimmlernhilfen Quelle: Günter Cornelissen 
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Klasse C, wie zum beispiel Schwimm-
bretter oder -nudeln, sind für Kinder 
mit fortgeschrittenen Schwimmkennt-
nissen gedacht. Diese Helfer sind geeig-
net, um die Schwimmtechnik zu verbes-
sern, bieten aber keinen vollständigen 
Schutz vor dem ertrinken, wie sie ret-
tungsmittel im Wasserrettungsdienst, 
z. b. rettungsringe und  rettungswesten 
bieten.

Ob mit oder ohne Schwimmhilfe:  Kinder 
sollten nur unter ständiger Aufsicht 
 baden – und sei das Wasser noch so 
flach. Auftriebshilfen sind keine  Mittel 
zur Lebensrettung, daher sollten sie 
nur in Schwimmbädern oder an strö-
mungs-, gezeiten- und wellenfreien 
 Orten benutzt werden. einen zuverläs-
sigen Schutz vor dem ertrinken  bieten 
Auftriebshilfen nicht! Aus diesem 
Grund müssen alle Schwimmlernhilfen, 
welche der Norm entsprechen sollen, 
die folgenden Warnhinweise tragen:

 → „WArNUNG: Kein Schutz gegen 
 ertrinken“. 

 → „WArNUNG: Nur unter ständiger 
Aufsicht verwenden“. 

beim Kauf von Schwimmhilfen  sollten 
eltern auf die Kennzeichnung 
DIN eN 13138 achten. Diesbezüglich 
bieten vergleichende Warentests – z. b. 
wie zuletzt durch die Stiftung Waren-
test in der Ausgabe der zeitschrift „test“ 4 
vom Mai 2024 – und/oder das GS- 
zeichen eine gute Orientierung für den 
Verbraucher. Schwimmlernhilfen, die 
mit dem GS-zeichen gekennzeichnet 
sind, wurden von einem unabhängigen 
Institut auf die einhaltung der Sicher-
heitsstandards getestet. Das GS-zeichen 
ist also Ausdruck der  Normkonformität 
und der erfolgten Prüfung durch eine un-
abhängige Prüfstelle. Mit der Ce-Kenn-
zeichnung hingegen erklärt der Her-
steller lediglich, dass die grundlegenden 
Sicherheitsanforderungen, die in eU-
richtlinien festgelegt sind, vollständig 
eingehalten werden.

4 https://www.test.de/schwimmfluegel-und-
schwimmguertel-im-test-4248694-0/

Fazit und Ausblick

Normen definieren den Stand der 
 Technik, nicht den Stand dessen, was 
technisch machbar ist.  Vorhandene 
Normen bedürfen daher der  ständigen 
Anpassung und Verbesserung. Die 
 sicherheitstechnisch positiven Wirkun-
gen der Normen können jedoch nur 
dann zur Geltung kommen, wenn sie 
uneingeschränkt angewendet werden.

bei weiteren Überarbeitungen der 
Normreihe für Schwimmlernhilfen 
muss seitens des DIN-Verbraucher rats 
darauf geachtet werden, dass die hohen 
Anforderungen an die Sicherheit er-
halten bleiben. Normen helfen zudem 
nur dann, wenn sie konsequent von den 
Herstellern angewendet werden. Nicht 
übersehen werden darf in diesem zu-
sammenhang, dass trotz technischen 
Schutzes restrisiken unvermeidbar 
bleiben und es keinen „finalen“ Schutz 
gegen ertrinken gibt. bei keiner der ge-
nannten Schwimmlernhilfen!

❚
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Online-Shopping wird von allen Alters-
gruppen genutzt; es ist zu einem fes-
ten bestandteil des modernen Konsum-
ver haltens geworden. Die Statistiken 
 sprechen für sich: Laut einer bitkom- 
Studie aus dem Jahr 2022 haben 91 % 
der deutschen  bevölkerung bereits 
im Internet eingekauft. 1 Der  Handel 
über Online-Marktplätze hat hier  einen 
 bedeutenden einfluss: er macht fast 
die Hälfte des  Gesamtumsatzes im 
Online handel aus. Plattformen, auf 
 denen eine Vielzahl von  Dritthändlern 
ihre  Produkte vertreiben, bieten Ver-
braucher*innen viele Vorteile – wie 
etwa ein breites Produktsortiment und 
standardisierte Transaktionsprozesse. 

1 bitkom-Studie 2022. Abgerufen von  
https://www.bitkom.org/sites/main/
files/2022-11/Bitkom_Charts_ECommer-
ce2022_final.pdf (29.02.1024)

Dennoch treten bei Transaktionen über 
Online-Marktplätze auch vielfältige 
Probleme für Verbraucher*innen auf. 
Vor diesem Hintergrund hat  ConPolicy – 
Institut für  Verbraucherpolitik – im 
 Auftrag des DIN-Verbraucherrats eine 
Studie über die Verbraucherprobleme 
bei Transaktionen über Online-Markt-
plätze erstellt. Die Fakten zur Studie 
sind in Abbildung 1 zusammengefasst.

Die Studie beschäftigt sich mit der 
 Thematik der Online-Marktplätze und 
grenzt diese unter anderem von  reinen 
Online-Shops ab. Auf Grundlage  einer 
Literaturrecherche werden die Customer 
Journey der Verbraucher*innen im Pro-
zess der Transaktionen auf Marktplät-
zen dargestellt, Verbraucherprobleme 

ermittelt und daraufhin Forschungs-
lücken aufgedeckt. Auf Grundlage der 
ermittelten Lücken wurde eine reprä-
sentative Umfrage unter 1.000 Verbrau-
cher*innen durchgeführt. Schlussend-
lich wurden Handlungsempfehlungen 
für die Verbraucherpolitik und die Nor-
mung abgeleitet.

Definition von Online- 
Marktplätzen:

Online-Marktplätze sind definiert als 
elektronisch unterstützte  Institutionen 
zum Austausch von Leistungen und 
physischen Gütern, welche  anbietende 
Händler und nachfragende Personen 
zusammenführen und deren Trans-
aktionsprozesse in einem virtuellen 
Handlungsraum koordinieren. 2 Die an-
bietenden Händler haben sowohl das 
Warenrisiko als auch die Preishoheit 
inne, während der Marktplatz lediglich 
durch Marktplatzgebühren, Provisionen 
und Services erlöse erzielt. 3 

2 Kollmann, T. (2023), e-Marketplace.  
Gabler Wirtschaftslexikon. Abgerufen von 
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definiti-
on/e-marketplace-51868 (18.07.2023).

3 ecom consulting & gominga. (2022), Studie:  
Die Marktplatzwelt 2022.Online-Marktplätze 
und ihre erfolgsfaktoren. Abgerufen von 
https://gominga.com/de/marktplatzwelt-2022/ 
(30.03.2023). 

→ Michaela Hildebrandt
ist Projektmanagerin im DIN-Verbraucherrat  
bei DIN.

Online-Marktplätze aus Verbrauchersicht:  
Probleme, barrieren und Lösungsansätze –  
Studie des DIN-Verbraucherrates 2023
Verbraucher*innen wünschen sich klar kommunizierte Verantwortlichkeiten 
und Transparenz auf Online-Marktplätzen

Online-Shopping ist längst nicht mehr nur für Digital Natives attraktiv. 2022 haben 91 % der Deutschen im Internet   
bestellt (Bitkom Studie 2022). Ist ihnen dabei immer bewusst, ob es sich bei dem Online-Händler um einen Marktplatz  
oder  einen reinen Online-Shop handelt? Nein – fand die aktuelle Studie „Online-Marktplätze aus Verbrauchersicht:  
Probleme,  Barrieren und Lösungsansätze“ heraus, die im Auftrag des DIN-Verbraucherrats durch ConPolicy – Institut  
für Verbraucherpolitik – durchgeführt und im Dezember 2023 veröffentlicht wurde.

Abbildung 1: Eigene Darstellung des  
DIN-Verbraucherrats Quelle: DIN-Verbraucherrat
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Die wichtigsten Ergebnisse  
der Befragung 

eines der wichtigsten ergebnisse aus 
der Studie ist, dass  Verbraucher*innen 
oftmals nicht wissen, ob es sich bei 
dem Online-Händler um einen Markt-
platz oder einen reinen Online-Shop 
handelt (Vergleich Abbildung 3). 

So wussten nur etwa 10 % der befrag-
ten, dass Douglas, Decathlon und H&M 
 Online-Marktplätze sind. bei dem Markt-
platzanbieter Amazon waren sich immer-
hin über 50 % der befragten sicher. Im 
Nachgang wurden die befragten ge-
beten anzugeben, ob sie sich bei Ihrer 
einordnung sicher oder unsicher  waren. 
Dabei konnte festgestellt werden, dass 
der eigene Wissensstand überschätzt 
wurde. 71 % der befragten gaben an, sich 
in Ihrer einschätzung sicher bis eher 
sicher zu sein.

bedenklich ist zudem, dass die Mehr-
heit der befragten Verbraucher*innen 
kein klares Verständnis von der Ver-
antwortungsteilung zwischen Online-
Marktplätzen und Dritthändlern hat und 
dabei ebenfalls ihren  Kenntnisstand 
zu den eigenschaften grundsätzlich zu 
hoch einschätzt. Die Frage nach den 
Aufgaben von Online- Marktplätzen und 
Dritthändlern beantworteten  weniger 
als die Hälfte der befragten korrekt. 
Nur 26 % gaben richtigerweise an, dass 
der Dritthändler  Vertragspartner der 
Kundinnen und Kunden wird, wenn der 
Kaufvertrag zustande kommt.  zudem 
ist lediglich 18 % bekannt, dass der 
Dritthändler sicherstellen muss, dass 
die verkauften Produkte gesetzliche 
Anforderungen einhalten. In Abbil-
dung 4 sind die verschiedenen Verant-
wortlichkeiten der Online-Marktplätze 
und Dritthändler zusammengefasst.

ein weiteres ergebnis aus der Studie ist, 
dass sich 88 % der befragungsteilneh-
mer*innen klare Kennzeichnung für 
Webseiten wünschen, die Produkte von 
Dritthändlern vertreiben, und erwarten, 
dass Online-Marktplätze mit blick auf 
die Transparenz ihres Geschäftsmodells 
wie auch mit blick auf die Verhinderung 
unseriöser Geschäftspraktiken Verant-
wortung übernehmen. Verbraucher*in-
nen begegnen bei Transaktionen über 
Online-Marktplätze verschiedenen Pro-
blemen, wobei die Qualität der gelie-
ferten Produkte, die befriedigung von 
Kundeninteressen und der Kundenser-
vice von Online-Marktplätzen und Dritt-
händler*innen im Vordergrund stehen.

Abbildung 2: Kundenbeziehung beim 
 Einkauf über einen Online-Marktplatz

Quelle: ConPolicy (eigene Darstellung)

Abbildung 3: Kenntnis über Form der  Webseite – Online-Marktplatz versus   
Online-Shop (Anteil in Prozent); N = 1.000 Quelle: DIN-Verbraucherrat

Abbildung 4: Eigene Darstellung des  
DIN-VR zu den Verantwortlichkeiten der 
Online-Marktplätze & Dritthändler
 Quelle: DIN-Verbraucherrat



DIN MITTeILUNGeN5 0  J A H R E  D I N - V E R B R A U C H E R R AT

DezeMber 202424 ·

Neben der repräsentativen Online-befra-
gung und einer  umfassenden Literatur-
analyse wurden aus den ergebnissen 
Handlungsempfehlungen für Verbrau-
cherpolitik und Normung abgeleitet.

Handlungsempfehlungen für die Ver-
braucherpolitik sind unter anderem:
• Verbraucher*innen sollten deutlich 

darauf hingewiesen werden, dass 
nicht der Online-Marktplatz, sondern
der Dritthändler Vertragspartner ist 
und als solcher Adressat von Wider-
ruf und Gewährleistungsrechten.

• eine generelle Auffanghaftung von 
Online-Marktplätzen ist aus Ver-
brauchersicht sinnvoll, die immer 
dann greift, wenn Verbraucher*innen 
im Verlauf der von ihnen vermittel-
ten Transaktionen mit Dritthändlern 
geschädigt werden und wenn der 
Dritthändler als Adressat der Haf-
tung ausfällt.

Handlungsempfehlungen für die 
 verbraucherorientierte Normung: 
• Der DIN-Verbraucherrat ist  bereits 

international an der Normung im be-
reich e-Commerce beteiligt und wird 
die ergebnisse der Studie in seine 
Normungsarbeit einfließen lassen. 

• Die Autoren der Studie  empfehlen, 
als ersten Schritt eine begriffs-
klärung von Online-Marktplätzen in 
die Normung einzuführen.

Der DIN-Verbraucherrat vergibt jedes 
Jahr eine Studie zu einem  bestimmten 
verbraucherrelevanten Thema und 
schreibt diese öffentlich aus.  Finanziert 
wird die Studie vom  bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz,  nukleare 
Sicherheit und Verbraucherschutz 
(bMUV). Die Studien stehen  kostenfrei 
auf Deutsch und teilweise auch auf 
englisch zum Download zur Verfügung 
und können frei verwendet werden.

 Quelle: DIN-Verbraucherrat

Faktenblatt
zur DIN-Verbraucherrat Studie

„Online-Marktplätze aus Verbrauchersicht: 
Probleme, Barrieren und Lösungsansätze“

Inhalt der Studie

Durchgeführt von:
ConPolicy GmbH

Anzahl der Studienteilnehmer:
1.000 Befragte

Veröffentlichungsdatum:
Dezember 2023

Finanziert durch: Bundesministerium für Umwelt, 
nukleare Sicherheit & Verbraucherschutz (BMUV)

Fakten zur Studie

Interessante Fakten 
der Befragung

Die häufigsten Probleme auf OM: 
aufwändige Verpackung, verspätete 
Lieferung und unvollständige Lieferung

Der eigene Kenntnisstand zu den 
Eigenschaften der OM & OS wird 
grundsätzlich zu hoch eingeschätzt.

Die Mehrheit kann die verschiedenen 
Verantwortungsbereiche der OM &
OS nicht korrekt zuordnen.

Das Vertrauen in reine Online-Shops 
ist grundsätzlich größer als in 
Marktplätze.

Nur 10 % wussten, dass es sich bei 
Douglas, H&M und Decathlon um 
Online-Marktplätze handelt.

Was ist ein Online-Marktplatz?

Verbraucher*in

DritthändlerOnline-Marktplatz

Auf einem Online-Marktplatz bieten mehrere 
unterschiedliche Verkäufer (= Dritthändler) 
ihre Produkte an. Häufig verkauft der 
Online-Marktplatzbetreiber auch eigene 
Produkte und ist somit auch Verkäufer.

Die Studie beschäftigt sich mit der Thematik der Online-Marktplätze (OM) und grenzt diese von reinen 
Online-Shops (OS) ab. Auf Grundlage einer Literaturrecherche wird die Customer Journey der 
Verbraucher*innen im Prozess der Transaktionen auf Marktplätzen dargestellt, Verbraucherprobleme 
ermittelt und daraufhin Forschungslücken aufgedeckt. Auf Grundlage der ermittelten Lücken wurde eine 
repräsentative Umfrage unter 1.000 Verbraucher*innen durchgeführt.
Schlussendlich wurden Handlungsempfehlungen für die Verbraucherpolitik und Normung abgeleitet. 

Stand: Januar 2024       |               verbraucherrat@din.deStand: Januar 2024       |               

Weitere Informationen zur Studie zu Online-Marktplätzen finden Sie 
ebenfalls auf unserer Webseite: Online-Marktplätze aus Verbraucher sicht: 
Probleme, Barrieren und  Lösungsansätze

→ Für weitere Informationen und Anfragen wenden Sie sich bitte 
via E-Mail an: verbraucherrat@din.de 

❚
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Kunststoffe sind in unserem Alltag in-
zwischen omnipräsent. zwischen 1950 
und 2015 wurden weltweit circa 8,3 Mil-
liarden Tonnen Kunststoff hergestellt. 
Allein im Jahr 2022 waren es bereits 
rund 400 Millionen Tonnen pro Jahr, 
Tendenz steigend 1. Das leichte,  billige 
und langlebige Material findet in un-
zähligen bereichen Anwendung, dar-
unter beispielweise in der baubranche, 
im Automobil- und Flugzeugbau so-
wie insbesondere in der Verpackungs-
industrie 2. Doch etwa 40 Prozent aller 
weltweit hergestellten Kunststoff pro-
dukte werden bereits nach  einmaligem 
 Gebrauch wieder entsorgt, so wie zum  
beispiel  Lebensmittelverpackungen 3. 
Seit 1950 wurden weltweit lediglich rund 
9 Prozent der  weggeworfenen Kunst-
stoffprodukte recycelt und auch  heute 
liegt die recyclingquote immer noch  
 
 

1 Boell.de, Abgerufen am 06.11.2024

2 Chemie.de, Abgerufen am 06.11.2024

3 Boell.de, Abgerufen am 17.09.2024

 lediglich bei rund 14 Prozent. zeitgleich 
enden weltweit rund 40 Prozent der 
weggeworfenen  Kunststoffprodukte auf 
Mülldeponien, rund 14 Prozent in Ver-
brennungsanlagen und rund 32  Prozent 
in der Umwelt,  insbesondere in den 
Ozeanen 4. Schätzungen gehen  davon 
aus, dass bisher insgesamt rund 86 Mil-
lionen Tonnen Plastikmüll in die  Ozeane 
eingetragen wurden. Jährlich  kommen 
rund zehn Millionen Tonnen hinzu. Das 
entspricht etwa einer Lkw- Ladung 
Plastik pro Minute 5. In  Anbetracht der 
Tatsache, dass Kunststoff  weltweit nach 
wie vor das dominierende  Packmittel für 
Lebensmittel ist, überrascht es nicht, 
dass neben Plastiktüten und Nahrungs-
mittelverpackungen insbesondere Ge-
tränkeverpackungen und deren  Deckel 
regelmäßig zu den am häufigsten an 
Stränden gefundenen einwegkunststoff-
artikeln gehören 6.

Vor diesem Hintergrund hat die europä-
ische Union die richtlinie 2019/904/eU 
über die Verringerung der Auswirkun-
gen bestimmter Kunststoffprodukte auf 
die Umwelt erlassen. ziel der einweg-
kunststoffrichtlinie ist es, die Auswir-
kungen bestimmter  Kunststoffprodukte 
auf die Umwelt, insbesondere die 
 Meeresumwelt, und die menschliche 
Gesundheit zu vermeiden und zu ver-
mindern sowie den Übergang zu  einer 
Kreislaufwirtschaft mit innovativen 
und nachhaltigen Geschäftsmodellen,  
 
 

4 Boell.de, Abgerufen am 17.09.2024

5 Boell.de, Abgerufen am 18.09.2024 

6 Europaparlament.eu, Abgerufen am 19.09.2024

 Artikeln und Werkstoffen zu fördern, 
um auf diese Weise auch zum reibungs-
losen Funktionieren des binnenmarkts 
beizutragen. 

So regelt Artikel 4 der einwegkunststoff-
richtlinie Maßnahmen zur Verbrauchs-
minderung, Artikel 5 das Inverkehrbrin-
gungsverbot für bestimmte Produkte 
(z. b. Plastikstrohhhalme) und in Arti-
kel 6 werden konkrete Anforderungen 
an die von der richtlinie  betroffenen 
Produkte formuliert, so unter  anderem 
auch, dass  beispielsweise ab dem 
3. Juli 2024 in der europäischen  Union 
nur noch solche einweggetränkever-
packungen aus Kunststoff mit einem 
Volumen von bis zu 3 Litern in  Verkehr 
gebracht werden dürfen, deren Kunst-
stoffverschlüsse und -deckel für die 
gesamte Nutzungsphase fest mit den 
behältern verbunden bleiben 7. Die 
DIN eN 17665 „Verpackung – Prüfver-
fahren und Anforderungen zum Nach-
weis, dass Kunststoffverschlüsse von 
Getränkebehältern am  behälter be-
festigt bleiben“ konkretisiert in  diesem 
 zusammenhang den Artikel 6 der 
richtlinie und legt Anforderungen und 
Prüfverfahren zum Nachweis, dass aus 
Kunststoff bestehende Verschlüsse von 
Getränkebehältern mit einem Fassungs-
vermögen von bis zu drei Litern während 
der vorgesehenen Verwendungsdauer 
am behälter befestigt bleiben, fest.

zahlreiche Getränke- und Safthersteller 
sowie Molkereien hatten jedoch bereits 
vor dem Inkrafttreten der richtlinie im 

7 BMUV.de, Abgerufen am 19.09.2024 

→ Stefanie Scholz 
ist Projektmanagerin im DIN-Verbraucherrat  
und unter anderem Ansprechpartnerin für die 
Themen Nachhaltigkeit und Dienstleistungen.

Studie des DIN-Verbraucherrats 2024
Gebrauchstauglichkeit und Verbraucherakzeptanz von  
festverbundenen  Kunststoffverschlüssen (sog. Tethered Caps)  
für Getränkebehälter

Die Gebrauchstauglichkeit von festverbundenen Kunststoffverschlüssen spielt für die  
Verbraucher*innen eine große Rolle
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Juli 2024 auf festverbundene Kunst-
stoffverschlüsse, sogenannte  Tethered 
Caps, umgestellt, mit dem ergebnis,  
dass nunmehr bereits eine Vielzahl ver-
schiedener, mehr oder weniger ver-
baucherfreundlicher Verschlusslösun-
gen am Markt vertreten sind. zwar gibt 
es bereits erste öffentlich zugängliche 
Studien zur Verbraucherakzeptanz und 
Gebrauchstauglichkeit von Tethered 
Caps, jedoch sind diese, entweder auf-
grund ihres bezugs auf ein spezifisches 
Verschlussmodell 8 oder aufgrund des 
Studiendesigns 9, mit blick auf die Ge-
brauchstauglichkeit der Tethered Caps 
insbesondere für besonders schutz-
bedürftige Gruppen (körperlich einge-
schränkte und ältere Personen sowie 
Kinder) nur bedingt aussagekräftig.

Aus diesem Grund wurde eine  Studie 
vom DIN-Verbraucherrat in Auftrag 
 gegeben, um konkretes Feedback von 
Kindern sowie von älteren und/oder 
körperlich eingeschränkten Personen 
zur Akzeptanz und Gebrauchstauglich-
keit von festverbundenen Kunststoff-
verschlüssen einzuholen und auf basis 
des erhaltenen Feedbacks entspre-
chende empfehlungen für die europä-
ische Kommission sowie die Normung 
und Standardisierung abzuleiten.

Studiendesign

Um einen annähernden gesellschaft-
lichen Querschnitt durch die Gruppe 
der Nutzenden von  festverbundenen 
Kunststoffverschlüssen abzubilden 
und dabei gleichzeitig den Fokus auf 
 besonders schutzbedürftige  Gruppen 
zu wahren, wurden im rahmen der 
 vorliegenden Studie die folgenden fünf 
zielgruppen, jeweils mit ausgegliche-
nem Geschlechterverhältnis, befragt:

 • Sechs Kinder im Alter von sechs  
bis neun Jahren 

 • Sechs Verbraucher*innen mit 
 manuellen beeinträchtigungen 
(z. b. rheuma toide Arthritis)

8 Packaginginsights.com, Abgerufen  
am 23.09.2024

9 Sidel.com, Abgerufen am 23.09.2024

 • Sechs Personen mit  altersbedingten 
 einschränkungen (d. h. Verbrau-
cher*innen ab 70 Jahren)

 • Sechs Verbraucher*innen mit 
 beeinträchtigung des Visus 
(z. b. Hornhautverkrümmung)

 • Sechs Verbraucher*innen ohne 
 besondere einschränkungen.

In Anlehnung an Jakob Nielsen (2000) 10 
aus der Usability-Forschung lässt 
sich festhalten, dass sich mit fünf Teil-
nehmenden derselben zielgruppe eine 
 Informationssättigung einstellt. Jede/r 
weitere, Teilnehmer*in liefert kaum 
 relevante, neue erkenntnisse, sondern 
dient lediglich dazu, die bereits gewon-
nenen Informationen und Thesen zu 
 erhärten und zu bestätigen.  Demzufolge 
ist für diese Studie die Anzahl von sechs 
Verbraucher*innen pro Untergruppe als 
ausreichend erachtet worden. 

Das Feedback der Verbraucher*innen ist 
vor allem von den genannten Kriterien: 
Alter, einschränkungen etc. abhängig. 
Der regionale Kontext des Wohnorts ist 
daher vernachlässigbar: Die Nutzung 
von einweggetränkebehältern mit fest-
verbundenen Kunststoffverschlüssen 
samt ihren Stärken und Schwächen ist in 
München nichts anderes als in Hamburg. 
Daher wurde die Untersuchung aus-
schließlich in berlin durchgeführt.

Studienergebnisse 

Wesentliche erkenntnisse, die im 
 rahmen der qualitativen Studie gewon-
nen wurden, sind, dass die befragten 
Verbraucher*innen …

 → … sich insgesamt schlecht über die 
einführung der festverbundenen 
Verschlüsse aufgeklärt fühlten. 

 → … keinen wesentlichen Mehrwert für 
den Umweltschutz durch die fest-
verbundenen  Kunststoffverschlüsse 
 sahen. 

10 nngroup.com, Abgerufen am 23.09.2024

 → … sich an der Vielfalt der Verschluss-
lösungen und Deckeltypen störten, 
da die Funktionsweise jedes  Modells 
vor Gebrauch erstmal ermittelt 
 werden und eine entsprechende An-
passung der unterbewussten Hand-
lungsabläufe (routine) durch die 
Verbraucher*innen erfolgen musste.

 → … die Gebrauchstauglichkeit der 
festverbundenen Verschlüsse in 
 ihrem Alltag als sehr negativ bewer-
teten und aus Sicht der befragten 
Verbraucher*innen die Nachteile der 
Tethered Caps überwogen.

Obgleich jedes der getesteten festver-
bundenen Verschlusssysteme (siehe 
Abbildung 1) über individuelle Vor- und 
Nachteile verfügte, konnte keines der 
Systeme die befragten Verbraucher*in-
nen vollumfänglich überzeugen. 

Darüber hinaus zeigte sich auch, dass 
das Verhältnis zwischen der Stabilität 
des Getränkebehältnisses, der  Position 
und der beschaffenheit des Deckels und 
dem für das Öffnen  benötigten Kraftauf-
wand von essenzieller  bedeutung für 
die Gebrauchstauglichkeit der Getränke-
behälter und damit für die zufrieden-
heit der Verbraucher*innen mit der Ver-
packung ist. 

basierend auf den im rahmen der  Studie 
gewonnenen erkenntnisse wurden aus 
Verbrauchersicht die folgenden wesent-
lichen empfehlungen abgeleitet:

 • Vereinheitlichung der Verschluss-
systemtypen: Pro Flaschensystem 
bzw. Produktanforderung – z. b.  Tetra 
Pak, Softdrinks ohne  Kohlensäure 
und Softdrinks mit  Kohlensäure – 
sollte es aus Sicht der befragten 
Verbraucher*innen idealerweise je-
weils nur ein verbindliches Ver-
schlusssystem geben, das jeweils 
die besten Design-eigenschaften in 
sich vereint.

 • ergänzung des begriffs „Gebrauchs-
tauglichkeit“ in Artikel 6, Absatz 3, 
der einwegkunststoffrichtlinie, um 
sicher zustellen, dass die festver-
bundenen Kunststoffverschlüsse 
 innerhalb der europäischen Union 
nicht nur widerstandsfähig, sicher 
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und verlässlich sind, sondern sich 
auch durch eine  uneingeschränkte 
Gebrauchstauglichkeit für alle Nut-
zergruppen, einschließlich Kindern 
sowie älteren und/oder körperlich 
eingeschränkten Personen, aus-
zeichnen.

 • Überarbeitung der DIN eN 17665 
„ Verpackung – Prüfverfahren und An-
forderungen zum Nachweis, dass 
Kunststoffverschlüsse von Getränke-
behältern am behälter  befestigt blei-
ben“ unter berücksichtigung der in 
der DIN eN ISO 17480 „ Verpackung – 
Leichte Handhabbarkeit –  Leichtes 
Öffnen“ enthaltenen  Anforderungen 
an Öffnungskraft (4.1.2), Fingerfertig-
keit (4.1.3), Kognition (4.1.4), Metho-
den und Mechanismen zum Öffnen 
der Packung (4.2.2) sowie Kraft- und 
Handhabungsaspekte (4.2.3). 

 • erarbeitung einer Norm bzw.  eines 
Standards zu begriffen und Defini-
tionen mit blick auf festverbundene 
Kunststoffverschlüsse, um Klarheit 
und Transparenz zu schaffen.

 • Durchführung von ringversuchen 
 sowie, basierend auf den  ergebnissen 
der Versuche, die darauffolgende 
 erarbeitung einer Norm bzw. eines 
Standards zum optimalen  Verhältnis 
zwischen Verschluss, Getränke-
behälter und Drehmoment für alle 
gängigen und von der einwegkunst-
stoffrichtlinie betroffenen Getränke-
behältnisse.

Der DIN-Verbraucherrat eruiert aktuell 
gemeinsam mit den relevanten Stake-
holder*innen, wie die im rahmen der 
Studie gewonnenen erkenntnisse und 
die daraus abgeleiteten  empfehlungen 

bestmöglich in der regulatorischen und 
fertigungstechnischen Praxis sowie in 
der Normung und Standardisierung 
umgesetzt werden können. 

Sie möchten uns  verbraucherrelevanten 
Input zum Thema „Tethered Caps“ 
 geben und/oder sich zu  vorgenanntem 
Thema mit uns austauschen? Dann 
 zögern Sie nicht, Kontakt mit dem DIN-
Verbraucherrat (stefanie.scholz@din.de) 
aufzunehmen. Wir freuen uns auf den 
Austausch mit Ihnen!

Die Studie in deutscher und englischer 
Sprache wird nach der Veröffentlichung 
unter dem folgenden Link zum kosten-
freien Download zur Verfügung stehen: 
https://www.din.de/de/ueber-normen-
und-standards/nutzen-fuer-den-ver-
braucher/verbraucherrat/presse/ver-
oeffentlichungen/studien-71862 ❚

Abbildung 1: Übersicht über die getesteten Verschlusssysteme Quelle: DIN-Verbraucherrat
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 ↓ DIN-eXzeLLeNz-PreIS:

Verleihung an Günter Cornelissen

Im rahmen der  Jubiläumsveranstaltung 
zum 50-jährigen  bestehen des DIN-
Verbraucherrates  wurde Herr  Günter 
 Cornelissen mit dem DIN-exzellenz- 
Preis für seine langjähriges außeror-
dentliches engagement in der Normung 
im Sinne des Verbraucherschutzes 
 ausgezeichnet. 

Herr Günter Cornelissen hat sich als 
langjähriger Geschäftsführer des DIN-
Verbraucherrates, als Obmann meh-
rerer Arbeitsausschüsse und darüber 
hinaus bis heute als ehrenamtlicher 
Vertreter für den DIN-Verbraucherrat 
bei dem Thema „Schutz gegen ertrin-
ken“ besonders verdient gemacht. 

Mit beginn seiner Tätigkeit beim DIN-
Verbraucherrat hat er sich intensiv mit 
dem Thema „Schutz gegen  ertrinken“ 
befasst und dies zu seiner Herzensan-
gelegenheit erklärt. bis heute  befasst 
er sich weiterhin mit dem Thema als 
ehrenamtlicher Verbraucherratsver-
treter. Vor allem die  Normungsprojekte 
„Schwimmende Freizeitartikel zum 
Gebrauch auf und im Wasser“  sowie 
das Thema „Auftriebshilfen für das 
Schwimmenlernen“ sind ihm ans Herz 
gewachsen, wo er herausragende 
 erfolge erzielen konnte. 

Ihm ist die entwicklung von Test- 
Dummys zur besseren beurteilung der 
wassertechnischen Leistung von 
Schwimmlernhilfen und die Veranke-
rung der Prüfung in der entsprechen-
den Normenreihe der DIN eN 13138 
zu verdanken. Die wassertechnische 
Leistung von Schwimmlernhilfen kann 

nun mittels seiner eigens entwickel-
ten Test-Puppen erstmalig objektiv, 
 präzise und reproduzierbar überprüft 
 werden. So kann sicher ermittelt wer-
den, ob Schwimmlernhilfen ein Kind 
wirklich davor schützen,  unterzugehen, 
ob sich der richtige  Schwimmwinkel ein-
stellt, ob die Hilfe auch bei unkontrol-
lierten bewegungen an  ihrer  Position 
bleibt oder was geschieht, wenn eine 
Luftkammer ausfällt. 

Mit dem DIN-exzellenz-Preis  werden 
Persönlichkeiten ausgezeichnet, die für 
die DIN-Gruppe als expert*innen er-
folgreich und aktiv tätig sind oder  waren 
und mit neuen Ideen die nationale sowie 
internationale Normungsarbeit befruch-
ten und/oder besonders aktiv  gefördert 
haben oder dies erwartungsgemäß auch 
in der zukunft tun werden. ❚

Abbildung 1: Dr. Michael Stephan (DIN) überreicht den DIN-Exzellenz-Preis an  
Herrn Günter Cornelissen (re.)  © foto-atelier.com

Abbildung 2: Günter Cornelissen und Natalie 
Tang, Geschäftsführerin und Gruppenleiterin 
des DIN-Verbraucherrats  © foto-atelier.com

Werden Sie Teil 
des DIN-Verbraucherrats!
Ihre Expertise für mehr Verbraucherschutz

Der DIN-Verbraucherrat sucht ehrenamtliche Expertinnen und Experten, die 
die  Verbraucherinteressen in nationalen, europäischen und internationalen 
Normungs gremien  vertreten möchten. Mit Ihrer Fachexpertise leisten Sie einen 
wichtigen  Beitrag, um das Leben von Verbraucherinnen und Verbraucher 
sicherer, transparenter und barrierefreier zu gestalten.

Das sollten Sie mitbringen:
→ Fachliche Expertise: Fundierte Kenntnisse in Ihrem Fachbereich.
→ Unabhängigkeit: Kein kommerzielles Eigeninteresse und unabhängig von 

Anbieterinteressen.
→ Engagement: Begeisterung für Verbraucherfragen und den Willen zur 

Weiterentwicklung.
→ Kommunikationsfähigkeit: Sicheres Auftreten und Verhandlungsgeschick.
→ Englischkenntnisse: Gute Sprachkenntnisse, da viele Projekte international 

bearbeitet werden.

Wir bieten Ihnen:
→ Spannende Tätigkeiten: Mitwirkung auf nationaler und internationaler Ebene.
→ Kompetente Unterstützung: Fachliche Begleitung durch die Geschäftsstelle 

des DIN-Verbraucherrats.
→ Kostenübernahme: Erstattung von Reisekosten.
→ Zugang zu Materialien: Kostenlose Bereitstellung aller benötigten Normen 

und  Spezifikationen.
→ Weiterbildung und Networking: Teilnahme an Seminaren und Webinaren 

zu  Verbraucherthemen.

Haben Sie Interesse, uns ehrenamtlich zu unterstützen, eine Idee für ein neues 
Verbraucherthema oder Feedback? 

Auf unserer Website finden Sie aktuelle Expertengesuche, Informationen zu unseren 
Studien und die Möglichkeit, kostenfreie Materialien herunterzuladen. 

Foto: Delmaine Donson – stock.adobe.com

Kontaktieren Sie uns! 
E-Mail an: 
verbraucherrat@din.de
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